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"DER LICHTBLICK" erscheint 
in der Regel einmal monat
lich. Der Bezug ist ko
stenfrei. Bestellungen sind 
an die Redaktion zu rich
ten. 

"DER LICHTBLICK" wird aus
schließlich von Strafge
fangenen erstellt. Eine 
Zensur findet nicht statt. 

Einem Teil dieser Aus
gabe haben wir Zahlkarten 
beigelegt - zur Erleichte
rung für unsere zahlungs
bzw. spendenfreudigen Le
ser. 

Die Rückseite des Ein
lieferungsscheines ist mit 
einer Spendenquittung ver
sehen, die in Verbindung 
mit dem Poststempel äls 
gültiger Beleg beim Fi
nanzamt vorgelegt werden 
kann. Die Spenden an den 
'!LICHTBLICK" sind als ge-
meinnützig anerkani'lt. 
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Der Strafvollzug bereitet den verantwortlichen Po

litikern immer mehr Kopfschmerzen. Auf der einen Sei
te· die im Hungerstreik befindlichen Inhaftierten aus 
dem Hochsicherheitstrakt, die für humanere Vollzugsbe
dingungen kämpfen, auf der anderen Seite ein Belegungs
druck, der kaum noch aufzufangen ist. 

Eine Stellungnahme zum Hungerstreik der Ärztegrup
pe Berlin West in diesem Heft. Der . Kommentar des Mo
nats befaßt sich mit der anderen Problematik. 

Dies alles kurz vor den Wahlen zum Berliner Abge
ordnetenhaus. DerStrafvollzug wird allgemein von fast 
.allen Parteien aus dem Wahlkampf gelassen, weil es 
ein unpopuläres und brisantes Thema ist. Trotzdem 
veröffentlichen wir eine Erklärung der SPD. Von ande
ren Parteien ging uns leider noch nichts zu. Wir sind 
jedoch grundsätzlich bereit, auch andere politische 
Gruppen zu Wort kommen zu lassen. Eine relativ sichere 
Wahlprognose läßt sich auch jetzt schon geben. Der 
nächste Justizsenator wird "bunt" sein, entweder hat 
sich Senator Meyer grün und blau geärger~oder der 
neue Justizsenator \vird von den Bunten, "Alternative" 
oder "Grüne", gestellt. 

Spaß beiseite, die Probleme innerhalb der Berliner 
Haftanstalten lassen sich mit etwas gutem Willen in 
den Griff bekommen. Dies mit legalen, demokratischen 
Mitteln, ohne den einen oder anderen zu verteufeln. 

Weiter in diesem Heft, noch eine Anmerkung zu Heft 
3/81 "Ein Staat ohne Jugendgefängnis". Im nächsten 
Heft werden wir wieder eine Möglichkeit vorstellen, 
ohne Jugendgefängnis auszukommen. Luxemburg ist dann 
an der Reihe, auch dort kommt der Staat ohne Jugendge
fängnisse aus. Warum also unbedingt bei uns Hochsicher
hei tsburgen für jugendliche Straftäter, wenn es genug, 
weit wirkungsvollere Alternativen dazu gibt. Unser 
Staat versteht sich nach SeinemGrundgesetz als Sozial
staat, dannhat er auch die Pflicht , jugendliche Delin
quenten vor Begehung von Straftaten zu schützen und 
sie nicht durch Herausreißen aus ihrem Sozialverband 
vollends zu stigmatisieren. -

Über die Internationale Sonnenberg-Tagung vom 8. bis 
14. März werden wir ein "Sonderheft" herausbringen mit 
einem detaillierten Bericht. Wer daran interessiert 
ist, soll es bitte anfordern. (Postkarte genügt). Na
türlich werden die Erfahrungen dieser Tagung in unse
re weitere Arbeit mit einfließen. Eine weitere Tagung 
auf dem Sonnenberg, die sich voraussichtlich mit Al
ternativen zum Jugendstrafvollzug befassen wird, kann 
leider erst in ca . 2 Jahren stattfinden. 11 de.r lieht
blick" wird dann n:fchtzeitig darüber informieren . 

Zu guter letzt, der schon obligatorische Spenden
aufruf an alle unsere Leser, denken Sie an uns, damit 
wir auch \vei terhin unsere Arbeit in ge\olühnter Art und 
Weise machen können . 

In diesem Sinne 

Ihre Redaktionsgemeinschaft 
'der liehtblick' 
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über 
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SOZIALVERSICHERUNGS - ANGELEGENHEITEN 

Am Dienstag; dem 19. Mai 1981, 

kommt Herr Stephan von der Landesver
sicherungsanst~lt Berlin vormittags 
in die JVA Tegel und wird Ratsuchende 
über Fragen der Sozialversicherung be
raten. Interessenten werden gebeten, 
sich rechtzeitig per Vormelder an den 
Kontaktbeamten des Arbeitsamtes in der 
JVA Tegel, Herrn Häselbarth, zu wen
den. -red-

EINE'BITTE AN DIE EXTERNEN LESER: 
I 

Das Briefamt der JVA Tegel bittet 
alle Angehörigen undmit Insassen der 
JVA Tegel im Briefwechsel st~henden 

externen Leser darum, bei Schreiben 
an Insassen grundsätzlich zur nor
malen Anschrift auch die Angabe der 
Teilanstalt, in der der· jeweilige In 
sasse inhaftiert ist, zu vermerken! 
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Der Belegungsdruck in
nerhalb der Berliner Haft
anstalten weitet sich zu 
einem schwerwiegenden Pro
blem aus. Kurz vor den 
Wahlen zum Berliner Abge
ordnetenhaus kann es un
ter Umständen noch öffent
lichkeitsträchtige Pannen 
geben. Einzelzellen wer
den umfunktioniert zu Dop
pelzellen und sogenannte 
Gruppenräume mit bis zu 8 
Betten belegt. Diese Zel
len sind dann so vollge
stellt, daß nur noch ein 
Sitzen auf denBetten mög
li eh ist, von Auf- und Ab
gehen innerhalb der Haft
räume kann keine Rede mehr 
sein. 

Trotzdem wird weiter
hin in die Haftanstalten 
gepumpt, was rein geht. 
Der Belegungsdruck ni mmt 
weiterhin zu, eine Lösung 
ist keineswegs in Sicht. 
Das berühmte Zitat vom 
deutschen Schäferhund, 
wieviel Platz ihm zusteht, 
wollen tvir hier nicht neu 
aufwärmen. Es ist hinläng
lich bekannt. Gefangene 
haben längst nicht mehr 
den für einen Hund vorge
schriebenen Platz. Von 
Intimsphäre ganz zu 
schweigen. Die Toiletten 
sind nur durch Schamvor
hänge (die in einigen Häu
sern auf eigeneKosten be
schafft werden müssen) ab
gedeckt. Liegen also acht 
Mann in so einem Wohnklo
sett, dann müssen zwangs
läufig Reibereien und Kon
flikte entstehen . 

Es wurde der Gedanke 
in Erwägung gezogen, aus
ländische Inhaftierte nach 
Verbüßung der Hälfte der 
Strafe in die Heimatlän
der abzuschieben. Dieser 
Gedanke läßt sich nur bei 
einer geringen Zahl ver
wirklichen. Der Großteil 
sitzt wegen Vergehen ge
gen das Betäubungsmittel
gesetz ein. In diesen Fäl
len ist eine vorzeitige 
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Begnadigung ausgeschlos
sen. 

Folglich müssen andere 
Möglichkeiten gesucht wer
den. Die Strafprozeßord
nung sieht im § 455 a die 
Möglichkeit einer Haftun
terbrechung auch gegen den 
Willen eines Inhaftierten 
vor. 

§ 455 a (Organisatorische 
Gründe) 

I) Die Vollstreckungsbe
hörde kann die Voll
streckung einer Frei
heitsstrafe oder einer 
freiheitsentziehenden 
Maßregel ~er Besserung 
und Sicherung aufschie
ben oder ohne Einwil
ligung des Gefangenen 
unterbrechen, wenn dies 
aus Gründen der öffent
lichen Sicherheit nicht 
entgegensteht. 

2) Kann die Entscheidung 
der Vollstreckungsbe
hörde nicht rechtzei
tig eingeholt werden, 
so kann der Anstalts
leiter die Vollstrek
kung unter der Voraus
setzung des Absatzes I 
ohne Einwilligung des 
Gefangenen vorläufig 
unterbrechen. (Einge
fügt durch G. v. 16.3. 
1976) (BGB 1 I S. 581). 

Diese Rechtsmöglichkeit 
wäre eine der Möglichkei
ten, dem Druck auszuwei
chen. Nur sollte bei An
wendung dieserMöglichkeit 
in jedem Falle das Verhal
ten des Probanden während 
der Haftunterbrechung 
ausschlaggebend sein, ob 
die noch zu verbüßende 
Strafzeit u.U. auf dem 
Gnadenwege erlassen wer
den kann, bzw. zur Bewäh
rung ausgesetzt wird. 

Nehmen wir ein Fallbei
spiel. Ein Inhaftierter 
wird auf dem aufgezeigten 
Wege vor die Anstalt ge
stellt, er sucht sich Ar
beit, bildet sich ein so
ziales Umfeld und fügt 
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~ ll!lrf -------l 
sich in die Gesellschaft 
ein, ohne weiter in Er
scheinung zu treten. Nach 
einem oder zwei Jahren be
kommt er den Stellungsbe
fehl. Hier sollte in je
dem Fall weitestgehend 
geprüft werden, ob ein 
Strafantritt dann über
haupt noch sinnvoll er
scheint. Die Lohnberech
nung muß über die Voll
zugsanstalt laufen, somit 
erfährt nicht nur der Ar
beitgeber, sondern auch 
die Lohnbuchhaltung und 
noch einige mehr, daß so
mit ein sogenannter Frei
gänger als Kollege neben 
dem Arbeitsplatz steht . 

Diese heikle Frage 
sollte schon vor Entschei
dung der Anwendung der 
aufgezeigten Rechtsmög
lichkeit geklärt werden. 

Vor allem ist es er
forderlich, die vorhande
nen Freigängerplätze voll 
zu nutzen. Dies schon aus 
wirtschaftlicher Sicht. 
Ein Urlauber oder Tages
ausgauger kommt z.B. von 
seiner Beurlaubung nach 
Tegel zurück. Betritt 
freiwillig die Anstalt. 
Kaum durch die Pforte, die 
er freiwillig passiert 
hat, tvird er wieder zum 
Sicherheitsrisiko, muß 
durch hohe Mauern, Gitter 
und Sicherheitsanlagen in 
Potenz von der Öffent
lichkeit abgeschirmt \ver
den, in der er sich drei 
Minuten vorher noch be
funden und die er aus frei
en Stücken wieder verlas
sen hat. Ist es nicht un
sinnig, Inhaftierte, die 
sich ~n Freiheit bewährt 
haben, wieder unter allen 
Sicherheitsauflagen zu 
venvahren? 

Mit Sicherbei t gib.t es 
Straftäter, die ein ge
wisses Risiko darstellen, 
aber diese \verden auch 
nicht beurlaubt, werden 
weder ausgeführt noch 
sonst etwas. Aber ·wievie-



le verlassen täglich die 
Sicherheitsburgen und keh
ren freiwillig zurück, 
ohne erneut Straftaten be
gangen zu haben . 

Dieser Gesichtspunkt 
muß auch wirtschaftlich 
gesehen werden . Ein In
haftierter im Verwahrvoll
zug kostet rund das Dop
pelte wie ein Freigänger , 
der noch dazu seine Haft
kosten selbst trägt, Steu
ern bezahlt, seine Fami-

INFORMATION 

lie unterstützt und somit 
in den meisten Fällen das 
Sozialamt und somit die 
öffentliche Hand entla
stet. 

Der Belegungsdruck muß 
nicht sein, bei Anwendung 
des § 455 a StPO und bei 
konsequenter Ausnutzung 
der vorhandenen Freigän
gerplätze sowie planmäßi
gem Ausbau des offenen 
Vollzugs . Die darüber zu 
befindende und entschei-

dende Verwaltung soilte 
sich ruhig folgende Rech
nung aufmachen : \~as kostet 
es und was bringt es ein? 
Unsere Antwort : Es wird 
die öffentliche Hand ent
lastet . Es we rden Str af
täter aktiv eingegliedert . 
Dem Gesetz wird Genüge 
getan . Öffentli chkeits
trächtige Pannen werden 
im Vorfeld vermieden . 

- jol-

LAND ESPRE SSEDIENS T 
Kleine Anfrage Nr. 2050 

des Abg . Jürgen Adler 
(COU) vom 24.2 . 1981 über 
sog. Leitgremium in der 
Teilanstalt IV der Justiz
vollzugsanstalt Tegel: 

Welche Erfahrungen sind 
von Justizvollzugsbeamten 
in der Teilanstalt IV der 
Justizvollzugsanstalt Te
gel, der Anstaltsleitung 
und der Fachaufsichtsbe
hörde mit dem sog. Le it
gre mium gemacht worde n? 

Antwort des Senats vom 
10 . 3. 1981 : 

Seit dem 10. Dezember 
1976 wi r d die Teilan
stalt IV der Justizvoll 
zugsanstalt Tegel durch 
e in Leitgremium kollegial 
gel e itet . Eingeführt wur
d e dieses Gremium durch 
die "Allgemeine Verfügung 
über die kollegiale Lei 
tung des Hauses (Teilan 
stal t) IV der Strafanstalt 
Tegel" des Senators für 
Justiz vom 19 . November 
1976. Danach gehören die 
Leiter der drei in der 
Teilanstalt IV eingerich
teten Fachbereiche dem 
Leitgremium an. Als Kol 
legialorgan nehmen sie im 

. wesentlichen die A4fgaben 
wahr, die in den übrigen ~ 

Teilanstal ten der Justiz -

vollzugsanstalt Tegel dem 
jeweiligen Teilanstalts
leiter übertragen sind . 

Bereits bei der Ein
richtung des Leit~remiums 
ist davon ausgegangen wor
den, daß die mit der ~ä
tigkeit von Kollegialor
ganen notwendigerweise 
verbundenen Nachteile al
lenfalls gering gehalten , 
jedoch nicht gänzlich ver
mieden werden können . 
Hierzu zählt insbesondere 
eine gewisse Schwerfällig
keit bei der Herbeiführung 
von Entscheidungen. Dem 
ist von Anfang an insbe
sondere dadurch Rechnung 
gertagen worden, daß das 
Leitgremium täglich zu
sammentritt. Ferner h at 
der Leiter der Justizvoll 
zugsanstalt Tegel durch 
Hausverfügunq eine Ge
schäftsverteilung vorge
nommen, nach der bestimm
te Aufgaben einzelnen Mit 
gliedern des Leitgremiums 
zur eigenverantwortlichen 
Bearbeitung und Entschei 
dungen übertragen worden 
sind. Die damit . verbunde
ne Festlegung von für be
stimmte Aufgabenbereiche 
zuständigen Ansprechpart
nern für die Mitarbeiter 
der Teilanstalt IV, für 
die Gesamtleitung sowie 
für die Senatsverwaltung 
für Justiz hat sich posi 
tiv ausgewirkt. 

Die Tatsache, daß dem 
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Leitgremium jeweils the
rapeutisch tätige Mitar
beiter der Teilanstalt IV, 
insbesondere Diplom- Psy
chologen, angehört haben, 
die neben ihrer Leitungs
auch weiterhin therapeu
tische Aufgaben wahrneh
men, hat sich insofern 
als außerordentlich vor
teilhaft erwiesen , als 
damit die Leitung der 
Teilanstalt IV mit hoher 
therapeutischer Sachkom
petenz ausgestattet war 
und somit entsprechende 
Leitungsentscheidungen 
von den Mitarbeitern im 
wesentlichen voll getra
gen wurden . Gerade diese 
Verankerung der Entschei 
dungsträger in der eigent
lichen therapeutischen 
Arbeit kann als besondere 
positive Erfahrung gewer
tet werden . 

Die Zusammenarbeit in
nerhalb des Leitgremiums 
hat nicht zu allen Zeiten 
reibungslos funktioniert . 

.Hier kam es zeitweilig 
auch zu persönlichen Aus
einandersetzungen zwischen 
seinen Mitgliedern . Diese 
konnten jedoch jeweils 
n~ch kurzer Zeit - z . T . 
auch durch personelle Ver 
änderungen inner halb des 
Leitgremiums - beigelegt 
werden . 

Derartige Vorgänge sind 
keine Besonderheiten des 
Lei tgremi ums, sondern auch 

'DER LICHTBLICK' 
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sonst zu beobachtende Be
gleiterscheinungen von 
Arbeit in Teams . Dennoch 
hat der Senat personelle 
Auseinandersetzungen im
mer sehr ernst genommen 
und auf schnelle Abhilfe 
hingewirkt . Im übrigen ist 
insov1ei t auch zu berück
sichtigen, daß die Sozi
altherapie in der Justiz-· 
Vollzugsanstalt Tegel 
zwar bereits auf eine 10-
jährige Geschichte zu
rückblicken kann, die ge
setzmäßige Verankerung 
jedoch erst durch § 9 sq
wie die §§ 123 bis 129 
des Strafvollzugsgeset
zes , das am1.Januar 1977 
in Kraft getreten ist, er
folgt ist. Seither sind 
auch in den Sozialthera
peutischen Anstalten der 
anderen Bundesländer ver
schiedene Leitungsmodelle 
erprobt worden, wobei 
ebenfalls einer Leitung 
durch Teams eine erhebli
che Bedeutung beigemessen 
wurde . Ebenso wie in Ber
lin wurde auch in diesen 
Anstalten die Erfahrung 
gemacht, daß ein Team ge
rade in so neuen Einrich
tungen wie Sozialthera
peutischen Anstalten nur 
so gut funktionieren 
kann, wie die jeweiligen 
Mitglieder in der Lage 
sind, konstruktiv zusam
menzuarbeiten. 

Insgesamt ist der Se
nat der Auffassung, daß 
das Leitgremium die Er
wartungen im wesentlichen 
erfüllt hat, und sieht es 
derzeit nach wie vor als 
ein geeignetes Leitungs
organ für die Sozialthe
rapeutische Teilanstalt 
IV der Justizvollzugsan 
stalt Tegel an, ohne daß 
für die Zukunft eine Än~ 
derung der Leitungsstruk
tur in jedem Fall ausge
schlossen werden kann. 

Gerhard Meyer 
Senator für Justiz 
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+ 102 Notplätze +192 Notplätze 
B 03. 10.79 1266 87 259 525 399 219 308 23 73 56 136 41 149 116 15 68 44 34 3818 
ß 31 .10. 79 1227 82 255 481 387 217 296 23 73 53 132 37 130 95 40 63 41 34 3666 
ß 28.11.79 1256 79 249 404 399 219 309 18 81 53 129 37 145 99 20 64 41 34 3636 
B 02.01.80 1176 69 279 321 396 250 299 20 77 50 115 38 140 91 2 65 48 44 3478 
B 30 . 01.80 1225 82 253 343 390 211 321 2 I 92 55 126 39 138 103 20 66 42 36 3563 
Bf 01.02.80 1279 91 287 379 4 10 225 321 26 104x 70 I 13 53 151 200 46 I I 2 58 46 3971 Bf 

+ 107 Notplätze +192 Notplätze 
B 27 . 02.80 1279 86 248 348 397 220 312 26 94 53 129 44 143 126 18 76 44 34 3675 
B 02.04.80 1223 86 236 339 390 219 315 20 95 47 I 36 40 151 162 43 75 44 32 3653 
B 30.04.80 1251 86 234 357 392 212 3 11 25 94 49 141 46 148 185 15 79 42 41 3708 
Bf 01.05.80 1277 91 285 376 409 226 321 26 104 70 113 53 151 200 46 112 58 46 3964 Bf 

+ 107 Notplätze 
B 04.06.80 1278 90 247 362 385 210 31 1 24 95 46 147 47 141 195 13 71 38 35 3735 
Bf0 1.07.80 1259 91 285 356 398 226 32 1 26 104 70 1 13 53 151 200 46 112 58 46 3915 Bf 

+ 107 Notplätze 
B 02 . 07.80 1281 93 255 348 386 209 298 24 100 34 145 46 149 197 17 71 38 37 3748 
B 30.07.80 1341 91 264 355 394 216 306 24 103 35 157 47 148 2 I I 33 74 35 '•5 3879 
B 03.09.80 1382 91 274 359 400 222 327 20 100 139 so 151 . 210 22 85 38 38 3908 
Bf 01.10 . 80 1260 91 285 356 398 226 320 26 80z 70 I I 3 53 15 I 200 46 112 58 46 3891 Bf 

+ 107 Notplätze 
B 01.10.80 1394 92 264 359 395 222 31 1 25 80 30 142 49 151 206 15 77 37 35 3884 
B 29.10.80 1344 92 256 346 393 220 294 22 80 24 148 49 142 199 II 70 39 32 3761 
Bf 0 I. I I. 80 1260 91 285 356 398 222 320 26 80 70 11 3 53 151 200 46 112 58 46 3887 Bf 

+ 107 Notplätze 
B 03. 12 . 80 1374 68 266 353 3~0 219 297 15 82 32 149 48 147 194 17 70 37 38 3796 
B 30 . 12.80 1296 82 271 354 391 228 300 17 76 31 147 48 149 195 6 58 41 39 3736 
Bf 0 1.01 .81 1270 91 285 356 398 218 320 26 80 70 113 53 151 200 46 112 58 46 3893 Bf 

+ 107 Notplätze 
B 04 . 02 . 81 1379 79 278 355 401 222 319 19 81 53 167 52 151 220 18 75 41 39 3949 
Bf 01.03.81 1270 91 285 359 407 229 320 26 80 70 113 53 151 200 46 112 58 46 3916 Bf 

Anmerkun~en: = Veränderungen in der Belegungsfähigkeit 

X = einschließlich HUttigpfad 

z HUttigpfad entfallen 

+++ Notplätze nach Bedarf 



An "der liehtblick " 
Redaktion 

Betrifft: 
Lichtblick Nr . 1/81 , Le

serbrief des Horst Kreuz , 
1 . Vors . der Gemeinschaft 
"Weisse Rose e . V. ", 7144 
Asperg . 

Liebe Kollegen der Re 
daktionsgemeinschaft , so
wohl in Stil , als auch in 
der Sache halte ich den 
Leserbrief des Mi tgefange
nen H. Kreuz vom Hohenas
perg , für nicht berech
tigt . Außenstehende soll
ten , wenn sie Kritik an den 
Verhältnissen der Justiz
vollzugsanstalt Straubing 
üben , sich an ·die Wahrheit 
halten . Der 1 . Vors . vom 
Hohenasperg unterstellt 
auf verbale Art und Weise 
dem Abteilungsleiter des 
Hauses II , Herrn Regie 
rungsrat Dr . Menzel , für 
die damalige Kontaktsper
re mit der "Weissen Rose" 
verantwortlich zu sein . 
Das stimmt nicht . Die Kon
taktsperre verfügte am 
30 . 1 . 1978 Obe r regierungs
rat Wilkin Wilke . Dieser 
war damals vertretungs
w~ise von der Justizvoll
zugsanstalt 8851 Kaisheim 
nach Straubing delegiert 
worden . 

Die Dokumentation des· 
Horst Kreuz wurde nicht 
wegen des Inha l ts , näml i ch 
Hinweise auf die NS -Ver-

.. gangenhei t der ver-schie 
denen Richter. und Staat s
anwälte, beschlagnahmt, 
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sondern schlicht wegen des 
ganz persönlichen Vorworts 
des 1 . Vors. der "Weissen 
Rose". "Berufsverbrecher 
mit Auswärtskarrieren 
u . 's. w. ". Diese persönliche 
Auslassung des Horst Kreuz 
ist sicher verständlich , 
wenn man das geschilderte 
Unrecht., das NS-Ri.chter 
seiner Familie angetan 
haben, glaubt. 

Daß die damals verfüg
te Kontaktsperre mit der 
"Weissen Rose" bei uns 
mehr wie die sonst üb
lichen Proteste annahm , 
kam davon , daß keiner der 
Mitgefangenen die Mi tglie
der der Gernetosehaft 
"Weisse Rose e . V." gewor
den waren, wußten , daß 
Horst Kreuz aus dem Knast 
die Gemeinschaft führt . 
Wir beschäftigten nicht 
nur die Strafvollstrek
kungskammer , nicht nur das 
Justizministerium, nicht 
nur den Ausschuß für Ein
gaben und Beschwerden son
dern auch Landtagsabgeord
nete . Unsere Enttäuschung 
war riesig, als wir durch 
Dritte erfahren mußten, 
wem wir da auf den Leim 
gegangen waren . Horst 
Kreuz bekam es durch die 
Austritte bald zu spüren . 

Ich glaub~ es gibt we
nig Leidensgenossen hier 
in der JVA Straubing, die 
mit unseren Knastjuristen 
zufrieden sind. Nicht we 
nige kämpfen gegen will
kürliche und rechtswidri
·ge Entscheidungen der 
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Knastjuristen . Das aber 
immer und stets auf kor
rekte Art und Weise . Nie
mals wird der Wahrheits
beweis vergessen. Wenn 
schon Verbal-Radikalismus 
sein muß , dann nicht durch 
einen Außenstehenden . Son
dern durch Leidensgenos
sen, die täglich dem Un 
bill in dieser Anstalt 
ausgesetzt sind . 

Günter-Arno R . 
JVA Straubing 

Hallo ~ehtb!iek, 

R~eht h~ziich b~dan
k~ ~eh m~eh 6~ ~~ fetz 
;t~ sw~ d~Jt ~c.htbiiek..
N~. 1/81, be~. Sp~ng~~
Z wung ~n! I eh b~n b~~e."{;U 
L~~~ d~ Mo~g~npo~t, d~ 
BZ und d~ Funk-Uhtt. VMc.h 
Ihtt~ H~n~ hab~ ~c.h nun 
au.c.h ~~ ü.b~g~n zw
~e~6t~n k~nn~ng~~nt 
und w~de rrU.c.h au.c.h fiÜJt. 
~~~ ~nt~~~~~en. 

MA..;t d~n m~ b~e...{;U 
b~kannt~n Ze-äung~n b~n 
~eh zu6~~d~n . Vavon kann 
tnieh au.eh ~e Munung d~ 
~n d~ G~uppe 47 ~g~n 
kommu~~eh ang~haueh
t~nF~gM~n ~eht abb,~n
gen . WM den~n rrU.ß6CULt, 
~t be~ü.mmt gut! 
H~züc.h6t 
Rof6 W. B~n 15 



MASSACH USETTS 
STAAT .a-iNE JUGENDGEFÄNGNIS 

EIN NACHTRAG I 

Die Reform des Jugend
strafvollzugs in dem ~$

Bundesstaat Massachusetts 
(s. Nachdruck aus 'SOZIAL
MAGAZIN' 1/81 i n "licht
blick"-Ausgabe 2/81) hat 
auch zu Beginn der acht
ziger Jahre bestanden . 

Der aufblühende Neo
konservatismus hat ihr 
nichts anhaben können . Im 
Gegenteil, möchte man fast 
vermuten. Das Netzwerk am
bulanter Einrichtungen ist 
enger geknüpft denn je. 

Unter dem Schlagwort 
der Dezentralisierung 
sind, über den gesamten 
Bundesstaat verteilt, So
zial- und Resozialisie
rungsprogr~e für straf
fällige Jugendliche ent
standen. Heimatnah werden 
die Jugendlichen (männli
che wie weibliche) in 
Wohngemeinschaften oder 
bei Pflegeeltern unterge
bracht. Auch über kurze 
Zeiträume sind Aufnahmen 
möglich . 

Die Schul- und Berufs
ausbildung ist die Z\ve i te 
Stütze der Sozialprogram
me. Den Jugendlichen wer
den alternative Schulen , 
Ausbildungsplätze angebo
ten . Weiter stehen psycho
logische Beratung für Ju
gendliche und Eltern so
wie spezielle Jobvermitt
lungen zur Verfügung. 

Neu für sozialpädago
gische Programme ist das 
Konzept · der "Advocacy
Organisation". 

"Advocacy bearbeitet 
institutionelles Versagen, 
das bei den Klienten Pro
bleme schafft und ver
schlimmert ... 'Advocacy'
Strategien zielen auf in-
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stitutionelle Barrieren, 
die verhindern, daß Klien
ten, die Hilfe benötigen, 
an administrativen Verfah
ren, gesetzlichen Zwängen, 
Geldmangel oder Infprrnati
onsdefiziten scheitern" . 
(Jane Kni tzer, Child Advo
cacy: A Perspective; in: 
Journal of Orthopsychia
try, 3, 1978 . ) 

Die Institution ist al
so das Ziel der Interven
tion, nicht der Jugendli
che. Es geht um die Pro
bleme , die c,Ue . Insti tutio
nen, die Gesellschaft dem 
Jugendlichen gernacht ha
ben, nicht umgekehrt. Ad
vocacy-Ini tiativen gibt es 
auf allen Ebenen: in der 
Individualhilfe, im Stadt
teil , in der Stadt und auf 
der Bundesstaatsebene. 

In Massachusetts wer den 
vor allem Einrichtungen 
mit der Betreuung jugend
licher Straffälliger be
auftragt, die nach "Advo 
cacy"-Prinzi pien a r beiten. 
Das Schwergewicht liegt 
dabei im Bereich der "in
dividual advocacy". Die 
Jugendlichen bekommen ei
nen 'advocate ', eine Ver
trauensperson , die ihre 
gesamte Lebenssituation 
kennt . Gemeinsam versuchen 
advocate und Jugendlicher 
dann, Bedürfnisse und In
teressen zu vertreten, zu 
verwirklichen und schwie
rige Lebenslagen zu mei 
stern. 

Das "Department of 
Youth Services", verant
wortlich für den J ugend
strafvollzug in Massachu
setts, teilte den relativ 
kleinen Bundesstaat mit 
der Bevölkerungsdichte der 
Bundesrepublik ( sechs 
Millionen Einwohner auf 
21 OOO~ qkm mit der Groß
stadt Boston ) in sieben 
Regionen. Jede Region er
hält eine ergene Admini
stration, die genügend 
Resozialisationsprogramme 
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entwickelt, organisier t 
und betreut . Durchgeführt 
werden die Programme von 
privaten sozialen Einrich
tungen, die von dem De
partment of Youth Services 
finanziert werden. 

Ein kleiner Schatten 
fällt jedoch auf den am
bulanten Vollzug in Massa
chusetts. Ein sehr kleiner 
Prozentsatz von "schwer 
kriminellen" Jugendlichen 
wird in psychiatrischen 
Kliniken behandelt. Für 
sie gibt es keine geson
derten ambulanten Program
me, und ein Vollzug in 
den 'normalen' Einrich
tungen erv;eist sich oft 
als schwierig . 

Welche juristische Kon
struktion ermöglicht nun 
den ambulanten Strafvoll
zug? Der amerikanische 
Strafprozeß besteht aus 
zwei 'Etappen'. Die erste , 
das "adjunctive hearing", 
fällt die Entscheidung, 
schuldig oder unschuldig. 
Bei einem Schuldspruch 
\vird im folgenden "dispo
sitional hearing" das 
Strafmaß festgelegt . Da 
keine Jugendgefängnisse 
e xistieren , diskutieren 
Department of Youth Servi
ces, Soz i alarbeiter und 
Gutachter, welche ambulan 
ten Maßnahmen für den Ju
gendlichen am geeignetsten 
erscheinen . 

( mit freundlicher Geneh 
migung des BELTZ-Verlages 
entnommen aus Heft 3/1981 
des "SOZIALMAGAZIN".) 

1 DER LICHTBLICK' 
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SPD - LANDESVERBAND BERLIN ARBEITSKREIS JUSTIZVOLLZUG 

FORDERUNGEN ZUM THEMA· JUSTIZVOLLZUG 

Die Bü r·ger unserer Stadt 
haben Anspruch auf innere 
Sicherheit, auf Schutz vor 
St ra"ftaten. · Hierzu hat 
auch der Strafvollzug sei
nen Beitrag zu leisten. 
Am wi rkungsvollsten ge
schieht dies, wenn er.sei 
nen ihm durch das Straf
vollzugsgesetz erteilten 
Auftrag erfüllt: Straftä
ter, die zur VerbüBung 
von Freihe i tsstrafen ver 
urteilt worden sind, zu 
einer künftigen Lebens 
führung ohne Straftaten 
zu befähigen. Jeder Erfolg 
in diesem Sinne bedeutet 
die Verhinderung neuer 
Straftaten , die Verminde
rung der Rückfallquote, 
eine Erhöhung der Sicher
he i t der Bürger. 

Diesen Beitrag zur Be
kämpfung der Kriminalität 
können die Vollzugsanstal
ten nur le i sten, wenn die 
J ust i zpolitik sie in die 
Lage versetzt, den gesetz-
1 ich vorgesehenen Behand
lungsvollzug (Einwirkung 
auf den Gefangenen mit 
pädagogischen und soz ial
therapeut i schen Mitte ln ) 
konsequent zu verwirk l i
chen. Im Zuge erforderl i
eher Verbesserungen der 
Sicherheitsvorkehrungen 
in den Justizvollzugsan
stalten hat sich indessen 
ein verselbständ igtes, 
übersteigertes Si cher 
heitsdenken entwickelt , 
das ohne Berücksichtigung 
der Belange des Behand
lungsvollzugs zu restrik
tiven Maßnahmen geführt 
hat, von äenen ein ige -be
r~its aufgrund von ge
richtlichen Entscheidun
gen oder 'aufgrund von In
terventionen des .Ausschus 
ses fü r Justiz korrigiert 
werden mußten . D~e SPD 
wird sich weiterhin dafür 

APRIL 1 81 

einsetzen, daß der Behand
lungsvollzug den Stellen
lrJert erhä 1 t, der es er
möglicht, die Strafvoll
zugsreform fortzusetzen 
und den Strafval lzug zu 
einem w i rksamen Instrument 
der Verbrechensbekämpfung 
zu entwickeln. Dazu ge 
hört, daß die im Straf 
vollzugsgesetz vorausge
setzte und geforderte Be
reitschaft, das Risiko 
vereinzelten Mißerfolgs 
einzugehen, nicht nur von 
den verantwortlichen Mit
arbeitern des Justizvoll
zugs, sondern von allen 
Seteil igten mitgetragen 
und auch gegenüber der 
Öffentlichkeit mit der 
gebotenen Eindeutigkeit 
vertreten und verständ-
1 ich gemacht wird. 

Die SPD tritt für die 
vorrangige Verwirk! ichung 
folgender Forderungen im 
Justizvollzug ein: 

1. AUSARBEITUNG EINER VER-
BINDLICHEN 
ZEPTION 

VOLLZUGSKON-

Es istunverzüglich ei
ne verbind! iche Vollzugs
konzeption zu erarbeiten, 
die an der Aufgabenstel
lung des Strafvollzugsge
setzes orientiert ist und 
sämtliche Einrichtungen 
des Berliner Justizvoll
zugs einschließlich der 
bereits geplantenoderbe
reits in Angriff genomme
nen Neubauten erfaßt . Da
bei sind vornehm! ich die 
Belange des Behandlungs
vollzugs zu berücksichti 
gen; der Erweiterung der 
Einrichtungen des offenen 
Vollzugs ist Vorrang zu 
geben . Im Rahmen einer 
langfristigen Planung ist 

10 

das Problem der Uberbele
gung der Vo I l zugsans ta 1 ten 
dauerhaft zu lösen. Die 
gesetzlich vorgesehene 
Mitwirkung von Behörden 
und Stellen der Entlas
sungsfürsorge, der Bewäh-
rungshilfe, derAufsichts
stellen für die Führungs
aufsicht, der Arbeitsäm
ter, der Träger der Sozi
alversicherung und Sozi
alhilfe, derHilfeeinrich
tungen anderer Behörden 
und Verbände der freien 
Wohlfahrtspflege, der 
freiwill iqen Mitarbeiter 
im Justizvollzug und der 
Bei ratsmi tgl ieder ist in 
diese Konzeption mit dem 
Ziel einer umfassenden 
Verwirk! ichung einzube
ziehen . 

2. LösuNG DER SucHTABHÄN
GIGENPROBLEMATIK 

Das Problem der Unter
bringung und ·Behandlung 
inhaftierter Drogenabhän
giger muß umgehend einer 
Lösung zugeführt werden. 
Der negative Zuständig
keitsstreit zwischen der 
SenatsvenoJa 1 tung für Ju
stiz und der Senatsver
wa 1 tung für Gesundheit und 
Umweltschutz muß zugun
sten einer planvol Jen Zu
sammenarbeit beider Ver
waltungen beendet werden. 
Die Zusammenarbeit staat-
1 icherStellen mit freien 
Trägern der Drogenarbeit 
ist zu ve rs tä rken und mög-
1 ichst unbürokratisch zu 
handhaben. Anstelle der 
Ein r i eh tung von besonderen 
Anstalten für Drogenab
hängige im Justizvollzug 
("Drogenknast'') sind die 
Voraussetzungen für die 
dringend notwendige Ein-



richtung weiterer Thera
pieplätze außerhalb des 
Vollzuges vor al lemm in 
''therapeut i sehen Wohnge
meinschaften" und soge
nannten "Therapieketten" 
sowie für die Beschäfti
gung von fachlich qual i 
fi zie rten Drogenberatern 
zu schaffen. Vergleichba
re Maßnahmen sind für Ge
fangene mit anderer Sucht
problematik (z.B. Alko
holabhängigkeit) zu er
greifen. 

3~ DIENSTLICHE AUS- UND 
FoRTB I LDt.J.JG 

Aus - und Fortbildung 
der Vollzugsbediensteten 
sind zu verbessern. Ziel 
aller Maßnahmen muß es 
sein, die Bediensteten in 
die Lage zu versetzen, 
sich mit dem gesetzlichen 
Auftrag zum Behandlungs
vollzug zu indentifizie
ren, und ihnen Kenntnisse 
zu vermitteln, die siebe
nötigen, um ihre schwere 
und verantwortungsvolle 
Tätigkeit auch inhaltlich 
sinnvoll ausüben zu kön
nen. Dazu gehören insbe
sondere auch Informationen 
über al Je Bereiche der 
Drogen- und sonstigen 
Suchtabhängigenproblema
tik. Auch den freiwill i 
gen Mitarbeitern in den 
Justizvollzugsanstalten 
und den Mitgliedern der 
Anstaltsbeiräte sind ge
eignete Aus- und Fortbil
dungsmöglichkeiten anzu
bieten, die eine Hilfe
stellung für eine zweck
gerechte Erfüllung ihrer 
Aufgaben im Vollzug dar
s te II en . 

Für Richter und Staats
anwä 1 te sind Fortb i I dungs
maßnahmen auf dem Gebiet 
des Strafvollzugs - so
weit möglichverbindlich -
vorzusehen. Es müssen 
Grundlagen geschaffenwer
den für ein differenzier-
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tes Verständnis sowohl 
für dieBelange des Straf
vol Jzugs als auch für die 
Belange der Strafverfol
gung. 

4~ VERBESSERTE ARBEITS
ENTLOHNUNG DER GEFANGENEN 

Bereits während des 
Strafvollzugs muß den Ge
fangenen die Möglichkeit 
gegeben werden, für die 
im Vollzug erbrachten Ar
beitsleistungen einen Ar 
beitsverdienst zu erzie
len, der den außerhalb 
des Vollzuges bestehenden 
Bedingungen angepaßt ist . 
Nur dann können Straftä
ter materielle Wiedergut
machung an die Opfer i h
rer Taten leisten, ihre 
Fami 1 ien wirkungsvoll 
finanziell unterstützen, 
Schulden abbauen und eine 
finanzielle Grundlage für 
den unmittelbar auf die 
Entlassung folgenden Zeit
raum legen. Vor allem die 
Schadenswiedergu~machung 
wäre einwesentlicher Bei
trag zu einer Aussöhnung 
mit den Opfern und zur 
Wiederherstellung des 
Rechtsfriedens. 

Trotz der allgemein an
gespannten Finanzlage ist 
deshalb einewesentliche 
Verbesserung der Arbeits
entlohnung der Gefangenen 
unabdingbar. 

Zugl eich sind die Ar
beitsbedingungen und -ab
läufe den Verhältnissen 
der Arbeitswelt außerhalb 
der Vollzugsanstalten an
zugleichen. Nur wenn die 
Gefangenen einesinnvolle 
Arbeit unter vergleichba
ren Bedingungen verrich
ten, kann erwartet werden, 
daß sie nach der Entlas
sung am vermittelten Ar
beitsplatz durchhalten 
und mit einem dauerhaften 
Beschäftigungsverhältnis 
eine der wesentlichen Be-
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dingungen für die Vermei 
dung der Rückfälli gkeit 
erfüllen. 

5 I VERBESSERUNG DER ENT
LASSUNGSVORBEREITUNG UND 
NAa-tBETREUUNG 

Die Betreuung für Haft 
entlassene ist zu inten 
visieren. Da wesentl iche 
Nachbetreuungsmaßnahmen 
bereits während des Vol I 
zuges im Wege der Entlas 
sungsvorbereitung wir
kungsvoll in Angriff ge
nommen werden können, ist 
eine weitere Verbesserung 
der Zusammenarbeit zwi
schen Vollzugsbehörden 
und Trägern der Entlasse
nenhi lfe unentbehrlich. 
Esmußsichergestellt wer 
den, daß in keinem Fall 
die Betreuung des straf 
fällig gewordenen Mitbür 
gers an der Gefängnistür 
endet. Die Vermittlung 
von Wohnraum und Arbeit 
ist vorrangig. Die Errich
tung von Ubergangseinrich
tungen - auch durch freie 
Träger - istmit Nachdruck 
zu befördern. Die Voraus 
setzung für die Errichtung 
gesetzlich vorgesehener 
Nachbetreuungseinrichtun
gen im Vo 11 zug sind zu 
schaffen . 

6 I NEuREGELUNG ocs UNTER
SUCHUNGSHAFT- UND DES Ju
GENDSTRAFVOLLZUGS 

Für den Untersuchungs
haftval lzug ist umgehend 
eine ähn I i eh d i fferenz i er
te Rechtsgrundlage zu 
schaffen, wie sie fUr den 
Strafvollzug mit dem 
Strafvo 11 zugsgesetz · be
reits besteht. Die Arbei
ten für das im Entwurf be
find! iche Jugendstraf
vollzugsgesetz sind mit 
nachdruck voranzutreiben. 

Für die Richtigkeit: 
Dr . Andreas Gerl 

'DER LICHTBLICK' 
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GESCHLECHT & · RECHT 

ERREGTE STAATSANWÄLTE UND LANDGERICHTSDIREKTOREN UND REPORTER 

ALS ÖFFENTLICHE ÄRGERNISSE 

Leidenschaften aller 
Art führen nicht selten 
zum Mord. Ich halt's ja 
für einen ausgesprochenen 
Zufall, daß ich selber 
nicht schon längst im 
Knast bin wegen Totschlag, 
daß ich im gegebenen Mo
ment mit etwas Harmlosem 
geschmissen oder nur mit 
der kleinen Faust zuge
hauen hab' und nicht ge
rade ein Messer zur Hand 
hatte. lchglaube, daß je
der von uns mindestens 
e inmal im Leben in eine 
Lage kommt, wo er sich 
strafbar machen könnte . 

Es gibt auch eine rie
sige Anzahl von Verfahren, 
die eigentlich gar nicht 
stattfinden dürften. Es 
gibt e ine Anzahl von Ge
setzen, die man 1 i ebe r ab
schaffen als befolgen 
müßte. Neh men wir mal das 
ldiotengesetz, unter dem 
Homosexuelle immer noch 
zu leiden haben . So kom
pliz·iert, daß es kaum ei
ner begreift . Auch ausge
sprochen ulkig, außer für 
den, der davon betroffen 
ist. 

Seit 
ist der 
gültig. 
komisch: 

dem 25. Juni 1969 
§ 175 abgewandelt 

Und jetzt wird's 
Bis er 18 Jahre 

alt ist, kann jeder Jung& 
straflos seiner Liebe le
ben. Ohne Strafe gehen 
auch seine Partner aus. 
Es sei denn, sie sind 
über 18. Von 18 bis ~1 ist 
jeder Geschlechtsverkehr 
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und jede Zärtlichkeit un
ter Männern verboten. Al
so3Jahre Pause einlegen . 
Ab 21 Jahren ist alles 
wieder erlaubt . Nur nicht, 
einen Partner unter 21 
Jahren zu haben. 

Da steig einer mal 
durch! Komme mirziemlich 
dumm vor. Aber weder An 
wälte noch homosexuelle 
Redakteure wissen auf An
hieb mehr als ich , so un
verständlich sind die Be
setzesvorschriften . Auch 
ein Richter verhedderte 
sich bei der Urtei lsspre
chung. Von ·mehreren Sei
ten korrigiert, verwirrt: 
"Ach ja, dasgilt ja nicht 
mehr . 11 

Nun, seit dem 23.11.73 
gilt noch einiges nicht 
mehr. We i 1 die Vo l 1 jährig
keitsgrenze herabgesetzt 
ist. Jetzt darf ein Mann 
über 18 einen Mann unter 
18 nicht mehr 1 ieben oder 
sich von ihm 1 ieben las
sen. Zwei, die unter 18 
sind, dürfen miteinander, 
bis der eine Geburtstag 
hat und 18wird. Der Rich
ter kann von Bestrafung 
absehen, wenn der "Täter" 
unter 21 ist . Noch was: 
Wenn einer 14 ist, und der 
andere 13 1/4, macht sich 
der 14-jährige strafbar, 
wei 1 er Unzucht mit Kin
dern treibt. Es wäre zum 
Lachen, wenn nicht so vie
le unter diesem Gesetz zu 
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leiden gehabt hätten. Man 
macht sich eben schuldig, 
solange es dem Gesetzge
ber paßt. 

Ich glaube, inzwisch~n 

ist es manchem Richter 
peinlich, noch Strafen zu 
verhängen. Wie in dem Fa 11 
des 25-jährigen Korrek
tors, der mit einem 19-
jährigen Strichererwischt 
wurde. Die beiden hatten 
miteinander onaniert . Aber 
egal wie die Urteile aus
fallen: Welcheine Strafe, 
wegen seiner lntimst-Lap
pal ien vor Gericht gezerrt 
zu werden. Doch wenn man 
schon vor Gericht landet, 
welch eine Schande, n icht 
ganz einfach zu sagen: 
"Jawoh 1 , i eh bin homosexu
ell. Und meine Möglich
keiten, einen passenden 
Partner zu finden, sind 
vtoc.h geringer als Ihre, 
Herr Vorsitzender. Das 
e inzige, was mirpeinlich 
ist, ist, vor lauter Ein 
samkeit einem so miesen 
Jungen aufgesessen zu 
sein." 

Die Krönung des Absur
den: Die beiden Zuhörer
bänke im Saal 2o1 waren 
damals voll . Eine Beru{s
schulklasse männlicher 
Jugend] icher wollte der 
Verhandlung folgen. Da 
fällt dem Verteid iger 
plötzlich die eventuelle 
Gefährdung der Öffentlich
ke i t ein: "Man weiß ja 



nicht, was alles zur Spra
che kommt". Also raus mit 
den jungen Männern. Die 
sicher auch nicht immer 
im Alleingang onanieren. 

Was sonst auch unter 
Halbwüchsigen nur ein Vor
spie I zum Vorspie 1 i s t , 
brachte den Kaplan Josef 
W., 36, immer wieder in 
innere und äußere Konf 1 i k
te und schon zum 6. Mal 
vor Gericht: Das kurze 
Streifen eines vorderen 
Hosenteils. Knabenhosen, 
versteht sich. Die Ankla
ge gegen den in Tränen 
aufgelösten Mann ist im
mer dieselbe: Unzucht mit 
Kindern. 

Der Mann hatnicht ver
gewaltigt. Er hat nicht 
geschändet. Er hat sich 
auch nichtankleinen Kin
dern vergangen. Immer nur 
das getan, was den meisten 
Pubertierenden sehr ange
nehm ist. Davon, zum Be
dauern seiner Partner, 
auch nur einen Bruchtel I 
des Erwünschten. Immer 
nur Vorspiel, nie sexuel
le Befriedigung. Die Jungs 
waren immer viel draufgän
gerischer undweniger ver
klemmt als der Kaplan . 

Der kaputtgemachte Ka
plan ist jetzt sogar zur 
medikamentösen Kastration 
bereit. Die Ärzte können 
sich aber ihre Pi 1 Jen in 
den Hintern stecken, wenn 
sie JosefW. nicht gleich
zeitig von der kathol i
sehen Kirche und seiner 
gräßlichen Mutter frei
schaufeln. Das Gericht 
hofft, daß er eines Tages 
die Soutane von sieh wirft 
und eine Frau heiratet. 
Ja, er mußsiehmit FJta.Uen 
einlassen. Sonst, weil er 
in Breitengraden lebt, in 
denen das bißchen, was er 
tut, als kriminell ange
sehen wird, darf er 
schließlich gar nichts. 

Man setzt zu seinen 
''Tatzeiten'' eine Bewußt
seinsstörung voraus. Unter 
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der 1 e i den w i r doch a 1 1 e, 
sobald Sexualität im Spiel 
ist. 

Irgendein Richte r sag
te mal: "Ich verurtei Je 
Sie zu einem Monat Haft, 
obwoh I i eh weiß, daß Ihnen 
drei Monate an der See 
gut tun würden." 

Der Kaplan und alle An
wesenden fanden das gegen 
ihn verhängte Urteil klug 
und weise. Ein Jahr. Fünf 
Jahre zur Bewährung aus
gesetzt. Bewährungsauf I a
ge: die kombinierte psy
chotherapeutische und me
dikamentöse Behandlung 
ist fortzusetzen. Wäre 
unsere Gesellschaf t nicht 
so krank, müßte kein 
Mensch sich therapieren 
lassen, weil er einen an
deren gern anfaßt . 

Aber immer noch besser 
als die vielen Richter, 
die keine andere Möglich
keit sehen, als das Ge
setz so auszulegen, daß 
zum Beispiel Exhibitioni
sten dafür, daß sie zur 
Unzeit IhrenMan t el öffnen 
und den Schwanz raushän
gen I assen, 1 ebens 1 äng-
1 ich kriegen. Das heißt, 
nach jeder Entlassung na
türlich Rückfall. Und ei
nen Schlag drauf. Bis zur 
Sicherungsverwahrung. 

Obwohl, ganz 1 ieb ist 
der scheue Exhibitionist 
auch nicht. Er will Angst 
einjagen. Das kann natür
lich jeder, derplötzlich 
hinter einem Busch her
vorspringt, auch wenn er 
dabei nichtmit d~m Schwanz 
wedelt. Der Exhibitionist 
ist schamgepeitscht und 
übe rängs t I i eh. Das Sch 1 i mm
ste, was ihm passieren 
könnte, wäre, daß jemand 
stehenbleibt und sagt: 
"Nein, istder süß!! Einen 
so schönen Pipimacher hab 
ich noch nie gesehen!" 
Dann würde er noch sehne 1-
ler laufen als vor der 
Po 1 i ze i . 

Es gibt Fälle, in de-
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nen abartige Bedürfnisse 
so v i e 1 sch i eh t i g sind, daß 
Psychologen von einem 
höchst eindrucksvol Jen 
Bild, wie sie es in die
ser Fülle und Buntheit zum 
ersten Mal sehen, spre
chen. Von einemsexuellen 
Strauß pädophiler Hand
lungen, Besudelungsakten, 
Exhibitionismus und Ver
gewaltigungen. Ein Sucht
verhalten wie bei allen 
Süchtigen. Die Befriedi
gung läßt immer schneller 
nach ode r f ;ndet ga~ nicht 
erst statt. Es herrscht 
Wiederholungszwang. 

So ein Triebkranker 
vergewaltigte jahrelang 
i mme r \•Je i t er , \"'e i 1 se i n 
Facharzt für Psychiatrie 
ihm viermal täglich Val i
um einschmiß, statt für 
ständige Gespräche un~ 

einen Klinikaufenthalt zu 
sorgen. 

Der Unfug des Arztes 
deckt sichmit demSchwaeh
sinn oer Gesetze. Ein 
Triebkranker wird im all
gemeinen erstmal zu lan
gen Jahren Knast verur
tel lt und erst anschl ie
ßend behandelt. Reine Le
bensverschwendung. Ganz 
davon abgesehen, daß eine 
Behandlung, je· später sie 
erfolgt! umso wirkungslo
ser ist. 

Nicht glück! iche Sexu
alität ist Basis vieler 
Delikte, ohne daß diese 
als Sexualdei ikte gelten: 
Totschlag, Mord, erwei
terter Selbstmord, Crime 
passionelle. So landen 
auch häufig Frauen, die 
überschwappten, vor Ge
richt. Salzsäure ins Ge
s'cht, Zucker in den Tank 
oder Körperverletzung 
durch Telefonterror sind 
häufig gesuchte Auswege 
der Ausweglosen. 

Mord auch manchmal da, 
1110 man den oder die Ge
liebte vor einem Dritten 
schützenwill,oder wo man 
jemanden für sich alleine 
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haben wil 1, oder wo man 
Geld ergattern will, um 
Liebe zu erkaufen. Oder 
wo eine meint, sich von 
totaler Abhängigkeit nur 
durch Mord befreien zu 
können. Beispiele für al
le diese Dinge habe ich 
in meinem Buch, aber nicht 
nur da. Ich stoß auf Ähn-
1 iches in meiner Nachbar
schaft in Hamburg, in an
deren Städten und Ländern 
und bei mir selbst. 

Ansonsten, da Frauen 
nicht so gut vergewalti
gen können, werden sie 
nur in den seltenen Fäl
len zur Rechenschaft ge
zogen, in denen sie Mäd
chen oder Jungen unter 14 
I ieben. Auch dann nur, 
wenn es Erziehern oder 
Lehrern unangenehm auf
fällt. Immerhin haben wir 
es da besser als Männer, 
die warten müssen, bis ein 
Mädchen 16 und ein Junge 
18 Jahre ist. 

Natür I i eh gibt es Schä
den , vo r allem Spätschä
den aller Art . Durch Heim
! i chke i ten, Lügen, Schu I d
gefühle, Angst und Scham. 
Wü rde alles wegfallen , 
wenn Tabus wegfallen wür
den? Ich hab 1 miterlebt , 
daß Angeklagte sich wei 
gerten, e i neo Mordverdacht 
zu entkräften, weil sie 
dann hätten zugeben müs 
sen, gegen die guten Sit 
ten verstoßen zu haben . 

Noch viel häufiger 
kommt es wirklich zum 
Mord, aus Angst vor Ent 
deckung einer Bagatelle: 
Beispiel: Junge faßt Kind 
zwischen die Beine, Kind 
schreit, Jungedrückt Keh
le zu. Das passiert unter 
Erwachsenen genauso häu
fig. Je größer das Tabu, 
desto größer die Angst, 
den Verstoß öffentlich 
zuzugeben. 

Inzest: Ein leicht 
schwachsinniges Heimkind 
sieht seine junge, schöne 
Mutter zum ersten Mal, als 
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er 16 Jahre ist. Liebe auf 
den ersten BI ick. Er steht 
fassungslos vor blonden 
Haaren, zärtlichen Augen 
und einer hinreißenden Fi
gur. Auch als die attrak
tive Frau dem Jungen müh
sam klarmacht, daß sie 
seine Mutter ist, dämpft 
das sein Verlangen nach 
ihr in keiner Weise. 
Schi ießl ich waren in ihm 
keine Tabus gegen diese 
Art von Mutter] iebe auf
gebaut worden. Nur weil 
er sich generell nicht an 
Mädchen herantraut, dau
ert es Jahre, bis er sich 
der schönen Frau nähert. 

Da allerdings mit ei
nem Bei I in der Hand, mit 
dem er sie bewußtlos schla
gen will. Aus Entsetzen 
über das heftig fließende 
Blut und die gellenden 
Hilfeschreie seiner Mut
ter verletzt er sie fast 
tödlich. Die Mutter I iebt 
ihren Sohn und v11i II ihm 
auch vor Gericht helfen. 
Jetzt qualifizierte Buch
halterin, früher Prosti
tuierte,reagiert sie ver
nünftig, indem sie sagt: 
Wäre ich vor die Wahl ge
stellt worden, Beil auf 
den Kopf oder ~it Rudi 
schlafen, hätte ich mich 
natürlich nicht fürs Beil 
entschieden. Außerdem hä t
te ich ihn 1 ieber zu mir 
gelassen, als ihn jahre
lang im Gefängnis zu wis
sen. 

Der Vorsitzende sprach 
von den 11norma l en Schran
ken11, die in diesem Fa I I 
ja zwischen Mutter und 
Sohn nicht bestanden ha
ben. Das zeigt ja, daß die 
Sc.h!r.anke11 nicht normal 
sind. Sonst müßten sie 
nicht erst anerzogen wer
den. So mancher würde 
1 ieber mit seiner Mutter 
schlafen als mit fremden 
Frauen. Aber für Geld mit 
einem ungewaschenem Frem
den wird von der Gesell
schaft eher akzeptiert a 1 s 
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aus Liebe mit dem eigenen 
Sohn. 

ln unheimlich vielen 
Fäl Jen sind die Gesetze 
mitsamt den Tabus, denen 
sie entsprechen, schon 
nach kurzerZeit überholt, 
durch andere , 11 progressi
vere•• ersetzt. Nicht 
leicht! Das fand auch mein 
Lieblingsrichter Bogusat, 
der den Vorsitz im Mixed
Media-Prozeß hatte: Er 
seufzte: 11 I eh nenn 1 es 
Schweinkram. Sie nennen 
es Kunst. Was soll ich da 
noch sagen? Freispruch! ' 1 

ln einem Land, wo man 
für fünf Mark in jedem 
Sex-Keller dabei ist, in 
Farbe und Ton auf Groß
leinwand phantasieloses 
Gerammel, und Stunde um 
Stunde Schau- Ficken 1 ive 
auf der Bühne sehen kann, 
in dem der Minderbemit
telte für eine Mark einen 
BI ick in schöne junge 
Frauen hineinwerfen darf, 
in dem an allen Zeitungs
kiosken und Tabakläden
wänden nackte Körperteile 
hängen, wirdtatsächlich 
in Harnburg und Berl in Hel 
ga Götze von der Polizei 
abgeführt. Ohne öffent-
1 ich mit jemandemgeschla
fen zu haben _ Sie zeigte 
nur ihre se l bstgemalten, 
naiven Bilder und rezi 
tierte eigene Gedichte zur 
Sexualität im Rahmen ei
ner jährlichen Literatur
veranstaltung . Mit Geneh
migung des Veranstalters. 
Auf ihren bunten Bildern 
sind auch weibliche und 
männliche Geschlechtstei
le zu erkennen. Darum nahm 
man die Frau in Haft. Wer 
setzt da welche Maßstäbe? 

Zwischen Mann und Frau 
gibt es auch die schwere 
Unzucht: Erstens mit Ge
walt oder unter Drohung. 
Zeitens mit willenlosen, 
geisteskranken oder be
wußtlosen Frauen. Es sei 
denn, der Mann und die 
Willenlose, Geisteskranke 



oder Bewußtlose sind mit
einander verheiratet. Dann 
ist jeder Ubergriff er
laubt. 

Hoffentlich ist klar, 
daß ich gegen Gewalt bin. 
Auf al Jen Gebieten, nicht 
nur auf sexuellem : Arbeit, 
Medizin, Wohnung, Po I i ze i , 
Justiz, Behörden, Staat 
und Presse. Wirst ja von 
morgens bis abends verge
waltigt . Wenn ich dran 
denke, was die Komplizen 
des Justizschwachsinns in 
den Mi 11 ionenauflagen der 
Boulevard- undWochenpres
se auf den Markt schmei
ßen! Wie die Schreiber 
kriminel Je Staatsentwick
lung nicht nur stützen, 
sondern oft in Gang set
zen. Und kranke öffentl i
ehe Meinungen machen und 
Lynchgelüste wecken: 

Da he ißt ein gesuchter 
''Unhold'' nurnoch 'Pickel
gesicht' , obwohl er keine 
Pickel hat . Da ist von 
'Massenmördern', ' Vamp i
ren', 'Dr.Mord' und 'ste
chenden Blicken' die Re
de, noch bevor es zur Ver
hand I ung kommt. 

Verhandlungstag:Schwur
gericht. Brechend voll. 
Pressebänke, der ganze 
Riesensaal scheint über
zuquel len. AufgeregtePre
mierenstimmung unter der 
überregionalen Presse
Creme. Honka kommt rein. 
Verblüffung. Wei I er kl-ein 
ist. Weil er schmächtig 
ist. Wei I er adrett ist. 
Nicht, weil ein Mann, bei 
dem man vier Leichen fin
det, nicht klein, schmal, 
adrett unddezent aussehen 
kann, sondern weil Honka 
seit seiner Festnahme, bis 
man ihn jetzt selbst in 
Augenschein nehmen kann, 
von einer achtklassigen 
Presse ständig wie eine 
Mischung aus Glöckner von 
Notre Dame und Franken
stein beschrieben wurde . 

Im Honka - Prozeß. über
wog die sexuelle Kompo-

INFORMATION 

nente. Im Mord-Prozeß des 
lesbischen Liebespaares 
auch. Es ist ein Sitten
prozeß. Eine wahre Orgie. 
Von ~er Presse ins Uner
meßl iche hochgejubelt. 
Sch 1 agze i 1 en: ''Mari on 
konnte nicht genug krie
gen!", "Bei Judy war ich 
1ni e berauscht", "Das Mord
geheimnis der lesbischen 
Frauen", "Judys lesbische 
Liebe, wassie darüber er
zählt", "Zwei Frauen I leb
ten sich bis zumMord" und 
so weiter, und so weiter 
und so weiter. 

Die verklemmten Pres
sespießer, wie sie dasa
ßen! Dicht aneinander ge
drängt. Die Bemerkungen, 
das geile, dämliche Ge
lächter. So ein Gedränge, 
Geschiebe und Geschubse 
erlebe ich nur in Prozes
sen, die mit Sexualität 
oder Terrorismus zu tun 
ha ben. 

ln den NS-Prozessen, 
in denen es um die Massen
morde anderer Verklemmter 
geht, hab ich die Presse
bank fast ganz für mich 
allein . Irgendwie müßte 
man den pornografischen 
Aspekt von Völkermorden 
rausarbeiten. 

P E G G Y PARNASS 

Gerichtsreporterin, Schau
spielerin, Kolumnistin, 
verfaßte u. a. das Buch 

"PROZESSE 1970 - 78" 
(erscheint nur bei Verlag 
2001" in Harnburg) . 

Für ihre hervorragenden 
Leistungen im Journalismus 
wurde sie 1979 mit dem 
" Joseph-Drexel - Preis " 
und 1980 mit dem "Fritz
Bauer -Preis" ausgezeich
net . "GESCHLECHT UND RECHT" 
wurde veröffenclicht in 
'' Sexualität Konkret 80 " 
und "Santa Fu - Magazin", 
Nr . 1/1981 . -red-

15 

lNTERESSNITES ÜBER STEU
ERFREIBETRÄGE : 

Bei Berechnungen des 
Freibetrages durch das Fi
nanzamt sind folgende Um
stände zu beachten : 

WERBUNGSKOST EN führen 
nur insoweit zur Eintra
gung eines Freibetrages, 
als sie den bereits in die 
Lphnsteuertabelle eingear
beiteten Pauschbetrag von 
564 DM jährlich überstei
gen. Werden bei Geschäfts
oder Dienstreisen etc . 
und bei einer doppelten 
Haushaltsführung höhere 
Verpflegungsaufwendungen 
geltend gemacht, so wer
den diese nach der Lohn
steuer - Durchfii.hrungsver
ordnung als Werbungskosten 
nur bis zu gewissen 
Höchstbeträgen anerkannt; 
bei Inlandgeschäftsreisen 
z.B. bis zu 54 DM für je
den vollen Rei setag und 
bei Botengängen bis zu 
16 DM. Mehraufwendungen 
für Verpflegung sind tat
sächliche Aufwendungen 
für Verpflegung und ~~er
den mit höchstens 6 Mark 
täglich angesetzt . 

SONDERAUSGABEN führen 
nur insoweit zur Eintra
gung eines Freibetrages , 
als sie den in die Lahn
steuertabelle bereits ein
gearbeiteten Pauschbetrag 
von 240 DM jährlich bei 
Arbeitnehmern der Steuer
klasse I, II und IV, bzw. 
480 DM jährlich bei Ar
beitnehmern der Steuer
klasse III übersteigen . 
Berücksichtigung finden 
zum Beispiel 

- Unterhaltsleistungen an 
den geschiedenen oder 
dauernd getrennt leben
den Ehegatten, sofern 
dieser unbeschränkt 
steuerpflichtig ist . 
Der Abzug ist auf 900 
DM jährlich begrenzt:. 
Zustimmung des Unter-

(Fortsetzung Seite 18) 
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l PRESSESPIEGEL 

Modellversuch in NRW 
soll drogenabhängigen 
Strafgefangenen helfen 
Enge Zusammenarbeit mit Beratt.:ngsstellen 
D Ü '' e I d o :· f (cipa). Ein im Bundess::-ebict einm.Lh~tes Hili epro::ramm 
Lür drogt-oabhän~i~e l.' nt<"r."urhungs- und Strafgrt:o ngenr hat ktzl in 
dPn ,JustizYolltuK'Ian~ta ltrn ="ordrhein-Wt-~tfalrns bCf.\'Onnen. In enner 
Zu!<ammen arbei t sollen besonders gt'srhulte Vollzugsbeam te mit Ex
perten von Drogrnberatungsstcllen und Thcrapie-1-:im·ichtungen -.ucht
kra nken Gefan~enen helfen. ''On ihrer Abhängil{keit loszukommen. 
Das vom !\"R\\'-Justizminlstt>rlum für diese Gemein.;chaftshilfc ent
" ic!< elt~ K onzept. bei dem bürokratische Hi nderniss<· weitgehend aus
!fl'rä umt sind, wlrd vom Gesundheits- u nd Sozialmini!> lerium fina nziell 
untcrstüt7.t. 

Das NRW-Bt>treuungsmodell 
~ll~dc~• sich in geziel;e Hil(('stel
lun~ fur t:ntet·~chung~gcfangene 
und für Str<1fgeiangene. Der Ar
beil mit drogenabhängigen Un
to-~uchungshäitlingen kommt da
bu besonden· Bedeutung 7.U, weil 
!'tt: crfahrung~gemäß eher bereit 
,;ind. sielt cine1· Therapie zu un-
1er7.ichen. Dies gilt vor allem für 
erstmals inhaftierte Drogenab
hängige, die untPr dem Eindruck 
de::- Freiheitsentzuges ihre Gc
~amtsituation verbes,.ern wollen. 
Sie zu er!a~~en. für eine Thera
pie 7.U gewinncrl und in enger 
Verz:1hnung mit unabhängigen 
Dl·ogcnberatern Cü~· sie ~>inen in
d!\'lduellen BNreuungsplnn auf
zustellen, ist dit' Aufgabe der ge
::ochultr->n Voll:r.n:rsbeamten. 

~aut Erlaß des Justizmini::te
riums sind Richter und Staal!:<ln
wUile über die gcplanwn Hilfe
maßnahmE>IJ f1.1r den jeweiligen 
Gefangenen laufend zu unterrich
ten. Ihr Einvt'r:'tandnis Yoraus~e
set7.t, dül'fen die Mitarbcitor de1· 
ö1·tlichen Drogenberatun~sstcllen 
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den ~uchtkrankr>n Gt'f<mgcnen 
ohne Bt':mch:<l'rlaubnis bcrnten. 
Emc Überwachun:: fmdl't nicht 
stntt. Allcrdlngs t~L ein re>f:r-lmii
j)jgcr Erfahrung:.:itu:'tau!'cl1 zwi
:-<hcn allen Bl•tc;!lgh'n vot·gl'se
ht>n. 

Wt-J t probll'mat!~cher 3ls bei 
Unter:.uchungs~::efangenen i~t die 
Bctn~uung Dro~cnabhangigm·. die 
b~n·its im Strr.rvo!l7.ug sind. Nach 
cll•n Erken'1l!1 -sc:n der .Justitbe
hiil'd"n han<.kn ls sich bl'i ihnen 
übt•n\'iegend t..m KonsumenlC'Jl 
hnrlt·r Dro~en . di<' <''1tw.:.>dl'l· <"inc 
fn•iwllligE' - Thor;lpi• o~bldlnt·n 
oder auf Grund .li.!hre!an).:cn Miß
brauchs m~hrf:•ch bPi eh m V~r
such gesche.tcrl :;ind, von ihrer 
Sucht loszukommen. Nam dem 
Kornept des .Justi7mim:.:t(·p~ soll
t•':l alle :viaP.nahmen bt'l solchen 
Str;l[gef<"!ngen<>n darauf hint.ielen, 
~i' möglich!>l bald in Pine Thera
pwclnrichtung nußt>r!lalb dc> Ge
fnn):!ni>!:es zu cntlas~er. In geeig
n~t•'n Fällen l:ann der dro~cnab
hlingige StrafgcfangenC' auch vor
l(ei t ig begnadigt v.•erden. 
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Die Hausbesetzung in der Albrechtstraße 

Räumungskosten: 
113 373,50 ~llark 

Polizeipräsidium stellt Rechnung auf I 

Insgesamt 614 Polizisten im Nachteinsatz 

Was kostet den Stt:uerzahler die Riiumung l'i
nes bt"~o«-tzten Hau•ws':' Die~e an~t",it·ht' dN 
\'org:i.m:e ln der .\lbrcchtstraßt• aktut•lle Fr.t
goe haben wir Polizeipräsident .'I:mlr"d 
Schreibl'r gestellt. nie· Uüt·rbiiruun~: drr Ku
sten für Poli:teit-in~äwc• allt'r t\ rt ;1111 ruiiglil'iH' 
'erursacher hat sich n:imlich 111 ill'r \'erg;\n
genheit als ein äußtrst sch\\ it·ngt:~. mcbt 
hoffnungsloses l'ntcrfan~ten i'n\ it•,en. Sl'lb't 
t:ine 1-'rau. die- vor einiJ.t•n Jal•rcn in :\lünt·ht-n 
eine Entführung vurgetiiuschl und di.idur<'h ei
n e überörtliche Großtahudunl! au-.<:t•lü-;t h:\Ue. 
konnte Jet1ten Endes aus rct:hlliclll'n n r iindl'n 
nicht zur Zahlung der anl(e-l'allencn Ko,l<'n lür 
die Polizt-iaktion gczwun~ten Wl'rdrn. 
.. Wir kö11nen nicht d.11·:tUf ~ctw~t·n l·:\'. ,1 mu~

lichst hohe: Ums<itM· dtllTh S:ralt.o•ll• !\·o·rt('llun.: 
7.u E>rnelen. Ebens{J\\'1 '1\1!: ci lt'i<'u \\ 11 d.,r.1Ul 
schauen. wit'\'IC'I dil' J\u[l·ccntt'rh.,Jam~ \'Im 'i.
cherhC'it und Ordn\ln~ 1-;o,tft •• 11 t·• Erkl.t un~: 
~<chtc;.t(' Schrc:!x·1· ,.0,nl'l" .\r.twol' \ • r .• u- \';, un 
die Poil1.e1 :;omil nudt pl'm1'•" knmil ,1;.• sch 
und nicht k.tufmünni,{'ll 1-...,it;u!lt•rt•n ",,,,., , 1 

habt> :::it• dnt·h Wie it--d• ;tnd• re B~ ;-,.,,.<!•• ri.o S ,. -
cnnittel verwalte;." fll•chnua::.: ·•'>t.uh <'•l 

fm Falle A \brec"t:<tr tllc: eil I' ,,~h r xt·•npi -
risch fur ko:nrn<'nch! l'r,Jtz••i:Jkli•••Wn <'I'Wl •-••n 
könne, f'incl die Kostt·n hb: :n1i rlll' Pkmllgbt•lr.t
ec errechnet worden. ln,;~e$,:rni ~chlu~ die ?oi. -
Z!·Jakt:on nx:hncrj,-ch mit 113 343.50 :\'1,1rk zu Bu
che. woot'l IO!J 2:.!5 :\l,n·k auf Pe1 -onJik<Hen ent 
r .. Ikn. In:.:r.l ,Jm: w. n:n lCIIWt·:-c• GH Polizistt'n 
mit d<'r Ibumun~ und den ErmJL\hm~cn be
$t'l1~tftl~t, :;11;) da\·on \\~.t!'•.'n von i1l1'"·\·hrt' ~\ngt.! .. 
!ordert word1•r.. Füh!Zt'tll!- und Trr.n<porlknsten 
wurde-n mit 3-!6~.50 Murk \'C.!·::n::chl~o;tt während 
unter ":>onstu~c Ko:.:;.en" - EN1a~ ~~~8 :'llarl{ -
di<' Posien .. Spcrrl'!llte:·. Hunddiihrcl', Verpfll'
gung" aufgeführt :;ind. 

Keine gewaltsame Auseinandersetzung 
Nach Fc~t,tt·ilung dt'r Pol. r, .,. dpr·zeit 

m Münchner Stadtgebiet mHi:· al, !!00 !ee:-=-te
ilendc Gebäude, wobei rund 50 1m Be:<llz der Of
feniJichen H<tnd sind. Schreiber ~icht in einer 
möglichen R;.umun~ \'cm Gebiiudcn durch eine 
mögiich~t große An;:ahl \'On PoiizNbeamten .. die 
Verhältni•mliOlgkeit ~.:wnhn ·- Xta· hierdurch. 
könne C'hcn n<~ch den Ge.<ichtsptmk1C'n dt:>r \·.,r
hältnismäßlgkeit einC' grw:lll> •. mt• "\u:<cin<lnrler
s<:tzung vermkden werden. J<•dcr· Beamte irei
lich, der beim Räume:1 c:nes b~~<'t~:cn Gebäude!< 
\'On s<':nen eigentlichen AufgaiX'n dl·r \'erbre
chensbekämpfung abi!0ZO!!en "'~rdl'. ,::ehe da
durch dem Dienst an der öffentl c:h~n Stcht>rheit 
verloren. Dl'nn für Sondereinsätze muß ein 
Dienststunde11ausgle1ch gewährt werden 

Johtllln Freude1tre1ch 
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68 Ermittlungsverfahren gegen 
Polizisten von Oktober bis Januar 

Bericht im Jus tizausschuß - Raumnot der Berliner Gerichte 

Vom 15. Oktober letzten Jahres hls zum 
15. Jt1nuar sammelte der Generahtaatsanwalt 
beim Landgericht entl>precht>nd einer Anord
nung des Justizsenators alle Ahl>thJußverHi
gunrJen von staatsanwaltliehen Ermittlungs
verldhren, die sich gegen Poli·1.eibeamte rich
lelt>n. Jn dit::ser Zeit wurden 68 trmittlungs
' erlahren .tbgesrhlossen, in 53 f;jllen wurde 
cl"' \o t'rlabn.'n eingestellt. cl> gab filnf An· 
tr.i!Je aul StrafbeJehl und :rehn Anklagen. Von 
rlt•n 1.> nichl eingestellten V~-rlahren belraren 
vier den llh·n,tlichen, t"ll dt-n .tulle rd len\1-
llchen Bt't eich. Unter anderem ging c·s um 
1\orperverle l?ung im Amt, lahri;J~\ig(' Tötung, 
r:reihell\beraubung und Verkehrsdelikte. 

V• II' S••rt<Jisclircl..lor vnn Sltthl qr~t!'Tn vor 
clt•rn ' "'117.<1\l~srhul\ Sd<JH' . "'~11'11 rlir•sp Zolhll'n 
lwt rn'>fJI'~.tml ulwr LO 000 1\ ... trllll•n .,t·m uu-;
' wsprnctwn <'rfn•u ildH•r Sd111 111 . 1•s lwst C>hc 

1.• n Aul.tli 7ll H"'"Hqnt' . \\'11• hNrchtr•t, 
h.oll<• .lo '-11/'I'O•Ii••• l>.lo·v••r <;ldt clmtit rlil' 
s.unml•tr•fJ d··r ,\h<;dotul\\ c•tlwtnruwn eiTH n 
I '"'I hlo ot ''''' ul~<·r ',.r,• h.tllt·n wcolh•n, oh ß<'
oocltl,. olu • I Iu rqritll' \ on l'lllozrothc•.tfllhm 
'lU I •·•I• n. St•rto•• Ano11lnunq \\ .tr rn Pnli7E'I· 
l.r•• '''" •"'' J.:rolok "' ,foHt·n. :-.:odot ••rf.tlll <:tnd 
l'rm:lllunqt•n fl''rt<'n. Pnlin·oht·<llltiC', !Irr• im ßp
tr•hl,7.r>olr,ntm norh n irhl .. hrw~rltlm.,t n wur<'n. 

Wtt' CliP R.ollmnnt vor .oll•·r•l 1111 1\umnlf'r· 
c•r>t Jrltl. 1111 1<.1 imm.olllPridot Mo.ohll unrl d<>m 
i\tlii'IJ''tlthl CIHJt loll,.nhuoq hc•lwlwn Wl'rdl'n 
ktlllll, ' ' ' umnc· r noch nuhl PIIIRdtre<lt•n . Ur
'lli"'''IIHh \\oll,'' io hPrlfhlrl, c1C'T ~C'Ilh<lll des 
ho~rnmo·tqr>llrlrt ... om Tr•·rc~oHtl'n q<•pl<lnt. Dilnn 
ll••h o·~ I ht tiPqllll'll'll. rl,dl IIdo; K,of!omerqerid•t 
w •••<Ir-- m "'"n orrspnmqhdws J)omizil - dds 

llt 11 •ot•• Ktonlt•>llr..rt~~ll'h;iurll' un !Or>tslpdrk in 
"o'ollltll'h!•l•l - zo<'h••u k.onnll'. in <lf'OI Jl'lzl nur 
tlltlh •Iu· Lul l"dtNht·JtSZI'nl r.JII' unt('I"!Jt'ht<Jcitt 
•''· \\ ,,. ' >u St.1hl \IJr tlt·m """'<imli ~<~!Jit>, 
,.,c-hl •·~ 1<'1/.t lur beide l'tOJekte .ntdtt ger~d<> 
!tUn'' ''I .w~ • I 

i\h•ht<·l" !>c•ll•lle dPs Kummc•rqt•lldtts ~tnd 
ht•rt•rh 1111 ,\ nti.,<JNidlt Cltdrloltc•ttiJnrq unlt•r
qPhltlthl, dhcr .oudt d.t~ plat;L dllS ult••n N<•h
lt•n. Mollf'llrtstt[l !;Oll JCl'l.l """ t'lll•nt.tlr!l•' 
·\1111"!Wttdtl •n <h·r Neuen K.rntslt,tlk, 111 dC'm 
cl,,,. ,\ ml litt LdtC'n~rni lleldwnliC' u n tl'fiJP· 
hrurht w.tr, "ll'dE'r !ur .lu~ltztwe<ke gcnulll 
1• •·ttl<·u, tlt>t1J l rnl..!ltllt'!f'llll \llltl lruho''I\'1\S 
l"it! M'lll 

Sdtwi<'ttCTkt•ih·n qibt PS <11trl1 1111 Kruntnal
qf't:dll. clils bts i-l Ühr iihl'fltollt und htnlt'rltcr 
qahnelld lc-<>r rsl. Da dte TNmrnrNunq Jt•dodlr 
BPslundll•tl tler rödt:o>rluiH'n l n.lhh,l!l!JI!Jkl'll 
ht, kilnn du~ J\r~ti7VC'rw.JIIunq R•ciw•r nirht 
d.t/.11 ZWITIIJI'II, ihre \'~Thdncllliii!J(' II cr,.l nddl· 
lllrll..rJ~ hNJ nnt'n zu l.:ssC'n 

Fnr dtE' -trh,tltunq clt·r ub!'rwircwncl alten 
( ~l'fr<h h!l!'lt.Ju•l<' ,.;ttrdl'tt un v:•ru.tngcnen 
.lclhr 1! ,4 Mlllroncn M.Jrk dusqt•qcbC'n. !:tn s, .. 
!r;r!J, dt!r immer noch nicht 'rt>idll ... \\E'il de>r 
. 'JHchholbcd,ul" Sf'hr gr('lß is t So konnlen, 
tlt1 andere Reparaturen vorrnnqtg warl'n. nur 
30 Pn>7.l'nt dt>r RCiume neu qE>qrtchen wt>r· 
den. d1e t>tgenllich hiitten rt•no,·Jett WNden 
mu,.sen. Aus drm Topf, der fur die Erhaltung 
der Jusuzg~.>baude da ist, wurden jedoch auch I 
beispielswe:se mehr als eine h<llbe ~1illion 
Mark !ur dte Restaurienmg des Turmche>ns 
auf dem Amtsgericht Schönebero b~>z.thlt d:ts 
jetzt von den dort lJesonciPrs lahl reichen 
Tauben verunreinigt wird. Für die Taubun
plagf' e rklärte s1ch von Stahl nicht zuständig. 
Mit dlt'sl:!m Problem be~dläftigt ~ich <ler Kam· 
mergerichlspräsident. ' "(Ts t>) 

Zwei Polizeibeamte wegen 
Raubes und Betruges verurteilt 
Siebeneinhi'llb und acht Jahre Freiheilsstrafe - Haschisch erbeutet 

Meyer bleibt 
Justizsenator 

Oie Koalitionsfraktionen von 
SPD und FDP Im Berliner 
Abgeordnetenhaus haben 
gestern einen Mißtrauens
antrag der CDU-Opposition 
gegen Justizsenator Ger
hard Meyer (FDP) abge
lehnt. 
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Eine Große Strafkammer verurteilte gestern I 
zwei 23 und 24 Jahre alte Polizeibeamte we
gen schweren Raubes, Betmges und Besitzes 
von Rauschmitteln zu Freibeltsstrafen von 
siebeneinhalb und acht Jahren. Nach den 
Feststellungen des Gerichtes hallen sich die 
Beamten J.5 Kilogramm Haschisch durch el· 
nen Raubüberfall zum Eigenverbrauch ver-
schafft und außerdem Betrügereien zu Lasten 
einer Versicherungsgesellschaft begangen. 
\Vie beliebtet, hatte der Staatsanwalt fUr bel
de Angeklagten eine Freiheitsstrafe von acht
einhalb Jahren gefordert. I Das Gericht S<lh es gestern als erwiesen an, 
ddß die bt!iden Polizisten an einem der letzten 
Sep1embertaqe 1979 mit gezogener Pistole in 
eine Wedd1n9er Wohnung .eingedrungen wa
ren. D<1bci zeigten sie den in der Dealerwoh· 
nung anwesenden vier Personen ihre Dienst
ausweise, sperrten sie in ein Nebenzimmer 
und verschwanden mit einem Beute l Ha
:>chis<'h, der l:'inen Wert von 15 000 Mark hat· 
te. Im let7t~n Fnlhiabr hatten die Beamten 
von einer Versicherungsgesellschaft eine Ent
schädigung fur von Unbekannten eingelöste 
Schecks kas!>iert. D1e eigenen Schecks hallen 
sie zuvor mit der Scht>ckkarte verkauft und 
dann als gestohlen gemeldet. 

Als erschwerend wertete das Gericht, daß 
die Straftaten von Polizisten begangen wor
den seien und daß es sich bei der Beut.e um 
Rauschgift in g;mz erheblichen Mengen ge
handelt habe. Zwar seien die Angeklagten 
noch sehr junu und ohne Lebenserfahrung, 
dennoch hätten sie das Jugendlichenalter 
überschritten. Der Vorsitzende Richter be· 
urteilte die T dlen der Beamten dls .recht 
leichtfertig". Zu ihren Gunsten unterstellte 
die Kammer, daß die Pistole keine Dienstwaf
fe und überdtes nicht als scharfe ·warfe funk
tionsfähig gewe!>en sei. Wa 

'DER LICHTBLICK' 



haltsber echtigten zum 
Sonderausgabenabzugbeim 
Unterhaltszahler ist er
forderlich , weil der Un 
terhal tsempfänger die 
Leistungen als - son
stige Einkünfte - ver
steuern muß; 

- bestimmte Renten; 

- Aufwendungen für die 
eigene Ausbildung und 
des nicht dauernd ge 
trenntlebenden Ehegat
ten sowie Aufwendungen 
für die Weiterbildung 
in einem nicht mehr aus
geübten Beruf . Di ese 
Aufwendungen werden bis 
zum Höchstbetrag von 
900 DM anerkannt bzw. 
bis zu 1200 DM, wenn 
die Aus- oder Weiter
bildung eine auswärtige 
Unterbringung erforder
lich macht; 

- gezahlte Kirchensteuer 
nach Abzug ett·laiger im 
selben Kalenderjahr zu
geflossener Erstattun
gen ; 

- Steuerber atungskosten , 
soweit sie nicht als 
~olerbungskosten geltend 
gemacht tverden . Bei 
Steuerberatungskosten 
bis zu 1000 l1ark hat der 
Arbeitnehmer ein Wahl 
recht , ob und ggf . mit 
welchen Teilen er die 
Kosten als Sonderausge
ben oder als Werbungs
kosten geltend machen 
will ; 

- Ausgaben zur Förderung 
mildtätiger , kirchli 
cher, religiöser , wis
senschaftlicher, kultu
reller und staatspoli ti 
scher Zwecke und beson
ders fö r derungswürdige. , 
anerkann.te gemeinnützi 
ge Zwecke bis zur H6he 
von insgesamt 5 v . H. des 
Gesamtbetrages der Ein 
künfte; 

- Beiträge und Spenden ~n 
politische Parteien bis 
zur Höhe von insgesamt· 
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1800 DM bzt.;. bei Ehegat
ten 3600 1-tark. 

AU SSERGEWOHNL ICHE BE
LASTUNGEN zählen zu den 
Aufwendungen, denen sich 
der Arbeitnehmer aus ta~
sächlichen, rechtlichen 
oder sittlichen Gründen 
nicht entziehen kann, die 
ihm also zwangsläufig 
entstehen (Diätverpfle
gungen gelten in keinem 
Fall als außergewöhnliche 
Belastung). 

Die Berechnungsbasis 
ist dabei der Gesamtbetrag 
der Einkünfte. Dabei wird 
wie folgt vorgegangen -
zuroutbare Belastung: 

Der voraussichtliche 
Jahresarbeitslohn wird 
für jeden Berufstätigen 
Ehegatten gekürzt um ei 
nen etwaigen Altersent
lastungsbetrag und Versor
gungs-Freibetrag, um den 
Weihnachtsfreibetrag von 
600 DM und den Arbeitneh
merfreibetrag von 480 DM 
sowie um die Werbungsko
sten , mindestens um den 
Pauschbetrag von 564 D/1. 
Der verbleibende Betrag 
bildet dann die Berech
nungsbasis für die Ermitt
lung der zurnutbaren Bela
stung. 

AU FWENDUNGEN für die 
Berufsausbildung von Kin 
dern : 

Einen Freibetrag für 
derartige Aufwendungen er
hält der Arbeitnehmer un
ter de r Voraussetzung , daß 
er Anspr uch auf Kindergeld 
nach dem Bundeskindergeld
gesetz oder auf entspre
chende andere Leistungen 
für Kinder hat. Der Frei
betrag baläuft sich auf 
1800 DM jährlich bei ei 
nem Kind, das das 18 . Le
bensjahr noch nicht voll 
endet hat und auswärts 
untergebracht ist; auf 
2400 DM jährlich bei ei 
nem Kind , das das 18 . Le 
bensjahr bereits voll en -
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det hat und im Haushalt 
des Arbeitnehmers wohnt; 
auf 4200 DM jährlich bei 
einem Kind, das das 18 . 
Lebensjahr bereits voll 
endet hat und auswärts 
untergebracht ist. 

ACHTUNG: wenn ein Steu 
erpflichtiger seiner Un
terhaltspflicht gegenüber 
einem Kind nachkommt, das 
- weil eben die Ehegatten 
geschieden sind oder dau
ernd getrennt leben - dem 
anderen Elternteil zuzu
ordnen und bei diesem 
steuerlich zu berücksich
tigen ist, so wird ein 
Freibetrag von 600 Mark 
get-1ährt. Dasselbe gilt bei 
nichtehelichen Kindern. 

Diese Ausführungen ent
halten wichtige Angaben, 
die berücksichtigt werden 
sollten , wennbeabsichtigt 
wird, nach Arbeitsaufnahme 
einen Steuer- Freibetrag 
zu beantragen. Die Eintra
gung auf der Lohnsteuer
karte stellt die gesonder 
te Fests tellung einer Be
steuerungsgrundlage dar , 
die unter dem Vorbehalt 
der Nachprüfung steht . 
Dies gilt auch für den 
Eintrag oder Xnderung des 
Familienstandes , der Steu
erklass e und der Zahl der 
Kinder . 

Wenn das Finanzamt 
Zweifel hat, ob ein Frei
betrag dem Grunde und der 
Höhe nach gerechtfer tigt 
ist , so kann es den Ar
beitnehme r jederzeit zu 
neuerlichen Nachweisen 
veranlassen und die Ein
tragung ggf. korrigieren . 

Der Eintrag wird vom 
zuständigen Finanzamt vor
genommen . Man begibt s ich 
mit den erforderlichen. Un
terlagen zu seinem Finanz
amt und in der Regel wird 
die Eintragung umgehend 
vorgenommen . 

aus "Wochenspiegel" 
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ÄRZTEGRUPPE WESTBERLIN FÜR EINE AUSREICHENDE MEDIZINISCHE 
VERSORGUNG IN DEN HAFTANSTALTEN 

clo DR . MED. HE LMUT BECKER 
PosTFACH 310542 
1000 BERLI N 31 

0 F F E N E R B R I E F 

An den 
Senator für Justiz 
Herrn G. Meyer 
Salzburger Straße 21 - 25 

1000 Berlio 62 

Sehr geehrter 
Herr Senator! 

Seit dem 4 . Februar '81 
befinden sich u . a. 6 der 
RAF zugerechnete Gefange
ne im Hungerstreik, um 
ihre Forderungen insbe
sondere nach Zusammen
schluß in größeren Grup
pen und Humanisierung des 
menschenunwürdi'gen Hoch
sicherheitstrakts durch
zusetzen . 

Schon vor mehr als I 
Jahr haben wir sie nach 
Besichtigung des Rochsi 
cherheitstrakts eindring
lich darauf hingewiesen, 
daß die Unterbringung von 
~~nschen in diesem Trakt 
mit den daraus folgenden 
Isolationserscheinungen 
und möglichen Krankheits
problemen aus medizini
schen Gründen nicht ver
antt>7ortet werden kann . 
Diese unsere Auffassung 
wird nicht nur durch un
ser Grundgesetz, sondern 
auch durch unsere Berufs
ordnung und durch die De
klaration von Tokio 1975 
über "Ärztliches Verhal
ten bei Gefangenen" ge
stützt : 

"Es ist die vornehmste 
Pflicht des Arztes, sei-

nen Beruf im Dienst der 
Menschlichkeit auszuüben, 
die körperliche und gei
stige Gesundheit ohne An
sehen der Person zu er
halten und wiederherzu
stellen und die Leiden 
und das Leid der Patien
ten zu lindern . Die höch
ste Achtung vor dem 
mens chlichen Leben muß 
auch unter Bedrohung auf
rechterhalten werden. 
Ärztliches Wissen darf 
niemals unter Verletzung 
der Gesetze der Mensch
lichkeit Anwendung fin
den . " 

NachPressemitteilungen 
bestehe bei den Gefange
nen Lebensgefahr, drei Ge
fangene würden i nzwischen 
in einer eigens dafür ein
ge r ichteten In tens i vsta
tion im Haftkr ankenhaus 
Noabit von Intensivmedi
zinern Berliner Kranken
häuser rund um die Uhr 
betreut . 

~.Jährend in We s tdeutsch:_ 
land schon Gefangene 
zwangsernährt wür den , hät
ten sich die zuständigen 
und verantwortlichen An
staltsärzte in Berlin ge
weigert, eine Zwangsbe
handlung bei bewußtseins
klaren Patienten durchzu
führen. Wir unte r stützen 
diese Haltung der An
staltsärzte und möchten 
in diesem Zusammenhang 
auf das Kammer gerichtsur
t eil vom 25 .8. '75 (Akten
zeichen 2 V As 15/75) 
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him..reisen, in dem fes tge
stellt wurde, daß auch im 
Str afvollzug in ärztliche 
Entscheidung nicht einge
griffen werden darf . 

Wir sehen die Lösung 
dieses schwierigen Pro
blems nicht in einer län
gerfristigen intensivme
di zinischen Versorgung 
der Hunge r streikenden , 
sondern in der Beendigung 
des medizinisch auf wei
tere Sicht nicht mehr 
kalkulierbaren lebensbe
dr ohlichen Zustand . Dies 
wäre umso schnell er zu 
erreichen, wenn die For
derungen nach menschen
tvi.irdigen Haftbedingungen 
erfüllt würden und in al
le Haftanstalten der Bun
desrepublik Deutschland 
gar antiert blei ben . 

Um die schon in mehr
fachen medizinischen Gut
achten beschriebenen Fol
gen von Langzeitisolation 
zu verhindern, ist die 
Forderung der Gefangenen 
nach Zusammenlegung in 
größeren Gruppen auch un
ter medizinischen Ge
sichtspunkten gerechtfer
tigt. 

Der demokratische Staat 
muß immer um ein vielfa
ches menschlicher sein, 
um Straftaten verhindern 
zu helfen und um Neosehen 
Identifikationsmöglich
keiten mit dieser Gesell
schaft zu geben . 

Hochachtungsvoll 
Helmut Becker 

'DER LICHTBLICK' 



INFORMATION 

Aus dem Abgeordnetenhaus 

LAND ESPRE SSEDIENS T 

Kleine Anfrage Nr. 2052 
des Abg . Jürgen Adler 
(CDU) vom 24.2. 1981 über 
Belegung der Voll zugsan
stalten: 

1. Wie hat sich die Bele
gunq der Teilanstalten 
und Vollzugsanstalten 
sowie Außenstellen 
seit dem 1.3. 1979 mo-

' natlich im Verhältnis 
zur Belegungsfähigkeit 
entwickelt? 

2. Von welcher Planung 
wird für 1981 ausge
gangen? 

3 . Ist mit Rückgang der 
einsitzenden Gefange
nen in absehbarer Zeit 
zu rechnen? 

Antwort des Senats vom 
5.3 . 1981: 

Zu 1: Die Situation im 
Justizvollzug ist durch 
einen Mangel an Haftplät
zen, sowohl in einzelnen 
Anstalten, als auch im 
Gesamtbereich, gekenn
zeichnet. Die Belegungs
fähigkeit der Anstalten 
insgesamt konnte zwar seit 
dem 1. Februar 1979 bis 
zum ' 1 . März 1981 von 3. 854 
auf 3 . 916 erhöht werden. 
Dem stehen jedoch stärke
re Steigerungen der Ge
fangenenzahlen gegenüber, 
die besonders in einigen 
Anstalten, z.B. in der 
Frauenhaftanstalt Lehrter 
Straße, zu dauerhaften 
Überbelegunq bis zu 50% 
geführt haben. 

Ein detailliertes Bild 
über die Entwicklung der 
Belegunq in allen Anstal
ten ergibt die in der An
lage beigefügte Aufstel
lung, auf die Bezug ge
nommen wird. 

Zu 2 und 3: Es liegen kei
ne Erkenntnisse vor, die 
die Prognose rechtferti
gen, in absehbarer Zeit 
sei mit einem Rückgang 
der Gefangenenzahlen zu 
rechnen. 

Es müssen daher nach 
wie vor sämtliche Anstren
gungen unternommen werden, 
um den verfügbaren Haft
raum rationell zu nutzen, 
neuen Haftraum zu schaf
fen und zu erwartende 
Steigerungsraten bei den 
Gefangenenzahlen so klein 
wie möglich zu halten. 

Zusätzliche Haftplätze 
werden in erster Linie 
durch Baumaßnahmen ge
schaffen werden. Nach Fer
tigstellung der bereits 
begonnenen Neubauten wer
den folgende Haftplätze 
zur Verfügung stehen: 

Ende 1981 180 Haftplätze durch den Neubau einer ersten Wohneinheit 
in der Justizvollzugsanstalt Tegel 

Ende 1982 25 Haftplätze durch den Bau einer Außenstelle der Ju
gendstrafanstalt in Neukölln 

Ende 1982/ 
Anfang 1983 

320 Haftplätze durch den Neubau einer Vollzugsanstalt für 
Frauen in Plötzensee 

Ende 1983/ 
Anfang 1984 

325 Haftplätze durch den Neubau einer Jugendstrafanstalt 
~n Plötzensee 

Bis zur Inbetriebnahme 
der neuen Wohneinheiten 
in der Justizvollzugsan
stalt Tegel wird die Be
legung der Vollzugsanstal 
ten mit Hilfe eines Voll 
streckungsstops für Frei
heitsstrafen bis .zu einem 
Jahr sowie durch Nach
vollstreckung der gestopp-
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ten Strafen gesteuert 
werden. Damit soll eine 
möglichst vollständige 
Auslastunq der vorhande
nen Haftraumkapazität er
reicht werden. Außerdem 
wird versucht, die ßei 
treibung der Geldstrafen 
weiter 
damit 

zu intensivieren, 
die Verbüßunq von 
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Ersatzfreiheitsstrafen, 
deren Anteile an den ins
gesamt zu vollziehenden 
Kurzstrafen erheblich ist, 
häufiger als bisher ver
mieden werden kann. 

Gerhard Meyer . 
Senator für Justiz 



LANDESPRESSEDIENST 
AUS DEM SENAT 

DROGENABHÄNGIGE: 
NACHSORGE IM VERBUND MIT 
THERAPIE 

Die Senatsverwaltung für 
Familie, Jugend und Sport 
teilt mit: 

Für einen verstärkten 
Ausbau von Nachsorgeein
richtungen im Verbund mit 
Therapie hat s ich heute 
Senatorin Anke Brunn aus
gesprochen. Bei einem Be
such in der Lehrwerkstatt 
des Anti-Drogen- Vereins 
in Berlin-Kreuzberg in
formierte s.ie sich über 
Arbeits- und Ausbildungs
möglichkeiten für ehema
lige Drogenabhängige. 

Für d i ese ist es schwer , 
geeignete Ausbildungs
plätze zu finden. Dies 
liegt zum Teil am Mangel 
an Ausbildungsplätzen und 
der Unwilligkeit der Be
triebe, zum Teil aber 
auch an den Folgen ihrer 
Sucht . Durch i hre teil 
weise jahrelange Drogen
karriere können sie häu
f i g nur auf eine unzurei 
chende schulische Ausbil-

UMSCHULUNGSFöRDERUNG: 

Leistungen für die 
Teilnahme an beruflichen 
Fortbildungs- oder Umschu
lungsmaßnahmen sind an be
stimmte persönliche Vor
aussetzungen gebunden: 

Leistungen zur indivi
duellen Förderung der be
ruflichen Bildung dürfen 
nur gefördert werden, \venn 

der Antragsteller beab
sichtigt, innerhalb von 
vier Jahren nach Ab
schluß der Maßnahme 
mindestens drei Jahre 

INFORMATION 
dung zurückgreifen. Ihre 
Belastbarkeit anfangs ist 
gering . Auch das höhere 
Alter bei Ausbildungsbe
ginn ist eine Hürde . Des
halb hat sich jetzt der 
Anti- Drogen-Verein selbst 
geholfen und eine Tisch
lerei eingerichtet . In 
ihr kann ein Meister, mit 
Genehmigung der Handwerks
kammer, Lehrlinge ausbil
den. Die Werkstatt wird, 
wie die beiden therapeu
tischen Wohngemeinschaf
ten des Vereins, durch 
die Senatsjugendverwal
tung im Wege der Fehlbe
darfsfinanzierung untPr
stützt . 

Senatorin Anke Brunn 
machte bei ihrem Besuch 
darauf aufmerksam, daß in 
allen Wohngemeinschaften 
für Drogenabhängige -der
zeit stehen in Berlin et
wa 300 Plätze zur Verfü
gung - Arbeitsprojekte an
gesiedelt sind. Damit fi 
nanzieren sich die Grup
pen teilweise selbst. Im 
einzelnen handelt es sich 
dabei um Transportunter
nehmen, Renovierungsgrup
pen oder:, wie bei Synanon, 
um eine leistungsfähige 
Druckerei. Mit der Ein
richtung von Lehrwerkstät-

lang eine Beschäftigung 
aufzunehmen oder fort
zusetzen, dieeine Bei
tragspflicht zur Bun
desanstalt f ür Arbeit 
(Arbeitslosenversiche
rung) begründet und die 
in der Bundesrepublik 
Deutschland oder Berlin 
(West) ausgeübt wird; 

der Antragsteller für 
die angestrebte beruf
liche Tätigkeit geeig
net ist und voraus
sichtlich mit Erfolg 
an der Bildungsmaßnahme 
teilnehmen wird; 
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ten bei den freien Trä
gern wird nun eine neue 
Qualität der Nachsorge in 
beruflicher Hinsicht er
reicht . Weitere Planungen 
für Ausbildungsstätten 
liegen derzeit beim Tan
nenhof der Drogenhilfe 
Tübingen in Berlin und bei 
der Senatsjugendverwal
tung selbst vor . Zuvor 
hatte bereits Synanon ei
nen Tischlermeister ein
gestellt . Anke Brunn 
sprach sich ausdrücklich 
für den Weg aus , den der 
Anti - Drogen-Verein mit 
seinem Projekt e inge
schlagen hat : "Nachsorge 
darf nicht isoliert von 
der Therapie geleistet 
werden. Die Wor·.;!gemein
schaften müssen sich 
selbst der Nachsorge an
nehmen und bei jedem ehe
maligen Drogenabhängigen, 
der die Einrichtung ver
läßt, für Ausbildung oder 
Beruf, Wohnung und Freun
deskreis Sorge tragen" . 
Da dieses Konzept der in
tegrierten Nachsorge in 
Berlin aber von den mei
stenEinrichtungenvertre
ten werde, bedürfe es in 
Zukunft lediglich ergän
zender Einrichtungen von 
staatlicher Seite. 

die Teilnahme an der 
Bildungsmaßnahme zweck
mäßig ist, und zwar im 
Hinbl ick auf die Ziele 
des Arbeitsförderungs
gesetzes und unter Be
rücksichtigung von Lage 
und Entwicklung des Ar
beitsmarktes. 

Die berufliche Umschulung 
aus einem Beruf, in dem 
Arbeitskräftemangel be
steht, ist nur zu fördern, 
\venn dies aus sch\verwie
genden persönlichen Grün
den erforderlich ist . 
Gefördert werden: 
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Antragsteller mit einer 
abgeschlossenen Berufs
ausbildung, wenn sie 
danach mindestens drei 
Jahre beruflich tätig 
waren und 
Antragsteller ohne ab
geschlo~sene Be r ufsaus-

bildung, tvenn sie min
destens sechs Jahre be
ruflich tätig waren . 

Die Dauer der beruflichen 
Tätigkeit verkürzt sich um 
zwei Jahre, wenn der An
tragsteller an einer Maß
nahme mit Vollzeitunter
richt und einer Dauer bis 
zu sechs Monaten oder an 
einer Maßnahme mit Teil
zeitunterriebt und einer 
Dauer bis zu vierundzwan
zig Monaten teilnimmt . 

Eine berufliche Tätig
keit ist nicht erforder
lich, wenn die Teilnahme 

TEGEL - INTERN 

an einer -Haßnahme nottven
dig ist, damit 

ein Antragsteller, der 
arbeitslos ist, beruf
lich eingegliedert 
t.;ri rd ; 

ein Antragsteller, der 
keinen beruflichen Ab
schluß hat, eine beruf
liche Qualifikation er
tverben kann. 

t-lenn Arbeits lose an spezi
ellen Maßnahmen teilneh
men, die zur Verbesserung 
ihrer Vermi·ttlungsaussich
ten eingerichtet sind, 
t.;rerden s ie auch gefördert, 
wenn sie vorher nicht be
ruflich tätig waren. 

Die Einschränkung gilt 
nicht für 

Staatsangehörige von 
Mitgliedstaaten derEu
ropäischen Gemeinschaf
ten, 
Aussiedler , 

Asylberechtigte , 
Ausländer im Sinne des 
Gesetzes über die 
Rechtsstellung heimat
loser Ausländer und 
Ausländer, die im Rah
men humanitärer Hilfs
aktionen der Bundesre
publik Deutschland 
durch Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis in 
der Bundesrepublik 
Deutschland oder Berlin 
(West) aufgenommen \vor
den sind (Kontingent
flüchtlinge) und deren 
Ehegatten, sowi e für 
nicht-deutsehe Ehegat
ten von Deutschen . 

(Nach Unterlagen der Bun
desanstalt für Arbeit zu
sammengestellt und zum 
Nachdruck freigegeben von 
der Red.d . "Wocnenspiegel") 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

NEUES VOM ZAUN KÖN IG 

Das Tegeler Küchenfahr
zeug, bisher zum Vertei 
len der Speisen gedacht, 
mausert sich zu einer Te
geier Attraktion . 

APRIL '81 

War es bisher quitte
gelb gestrichen, so wurde 
auf Anordnung des Sicher
heitsbeauftragten ein gel 
bes 'Zebra daraus. 

Nicht , daß Insassen 
oder Bedienstete den Ein
topfbombermit einem Post
fahrzeug verwechselten . 
Nein, die streBgeplagte 
Beamtenschaft konnte auf 
den anstaltsüberwachenden 
Monitoren das Fahrzeug nur 
schwer ausmachen bzw. als 
solches lokalisieren. 

Nur einzig und allein 
aus dies em Grunde mußte 
das Fahrzeugmit schwarzen 
Streifen gezeichnet t'ler
den . Aber keineswegs wie 
Häftlingskleidung aus dem 
19. Jahrhundert. Zumindest 
in diesem Bereich sind wir 
etwas fortschrittlicher . 
Schön "zebrig", wie es der 
Sicherheitsbeauftragte zu 
bezeichnen wußte. 
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Es muß noch "zebriger" 
werden, ließ der in Tegel 
fast "Allgetvaltige" am 
Telefon verlauten. 

Fragt sich nur , ob die 
gleichen Beamten auch auf 
den Türmen Dienst schie
ben müssen? 

Für diesen Fall wäre 
es natürlich angebracht, 
jeden Bediensteten, jed~n 
Besucher und natürlich 
auch die Insassen in gel
be Zebras zu verwandeln, 
damit nicht versehentlich 
ein "graues Etwas" er
schossen wird, das nicht 
sofort erkennbar sich auf 
den Monitoren abzeich~et. 

Schwierig wird es al 
lerdings bei den in schwarz 
gekleideten Anstal tsgeist
lichen, oder bekommen die 
dann gelbe Streifen auf 
schwarzem Untergrund zur 
leichteren Identifizie
r ung . - jol -



§ 13 
"lichtblick" zitierte 

im September 1980 e~n~ge 

besonders interessante Ge
richtsentscheide westdeut
scher Oberlandesgerichte , 
die sich mit der unzuläs
sigen Praxis der Kürzung 
des Regelurlaubs nach dem 
§ 13 StVollzG befassen , 
wie sie in den bundesein
heitlichen Verwaltungs
vorschriften (VV) bzw. in 
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U R L A U B A U S 

D E R H A F T 

den Ausführungsvorschrif
ten (AV) des Senators für 
Justiz in Berlin nieder
gelegt ist und den von ei 
nem liberalen Strafvoll 
zugsgesetz festgelegten 
Rahmen von 21 Kalenderta
gen Regelurlaub aus der 
Haft so restriktiv wie ir
gend möglich anzuwenden. 

So heißt es in Nr. 10 b 
der AVStVollzG zu § 13 : 

"Das Urlaubskontingent je 
Dritteljahr beträgt nach 
dem in VV 2 Abs . 2 fest 
gesetzten Berechnungsmo
dus : 
b) für einen Gefangenen, 
der erst im Laufe des Ka
lenderjahres urlaubsfähig 
und voraussichtlich nicht 
vor Ablauf des Jahres ent
lassen wird: 

Urlaubstage im Eintritt der 
Urlaubsfähigkeit 
im I . Dritteljahr 2. Dritteljahr 3 . Dritteljahr 

Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 

Nach dieser Tabelle 
hätte ein Strafgefangener, 
der im Dezember regelur
laubsfähig wird, überhaupt 
keinen Urlaubsanspruch für 
das Jahr, in dem er sich, 
gemäß den .Voraussetzungen 
über die Er langung der Re
gelurlaubsfähigkeit, doch 
mindestens 6 Monate lang 
im Strafvollzug befunden 
haben muß, denn vorher 
tritt bekanntlich· die ur
laubsfähigkeit nicht ein. 

7 
6 
4 
2 

7 
7 
7 
7 
7 
5 
3 
I 

Einem Berliner Gefan 
genen, der im November 80 
regelurlaubsfähig geworden 
war, wurden - gemäß der 
u.a. Tabelle nur zwei 
Tage Urlaub für das Jahr 
1980 gewährt . 

Dagegen beschwerte er 
sich bei der 47 . Straf
vollstreckungskammer des 
Landgerichts Berlin und 
begehrte statt der von der 
Anstaltsleitung gewährten 
2 Tage auch die restlichen 
19 Tage Regelurlaub, die 
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7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
4 
2 

§ 13 StVollzG im Regelfall 
für einen Gefangenen vor
sieht, der sich seit min
destens sechs Monaten im 
Strafvollzug befindet. 

Zitat aus§13 StVollzG: 

(1) Ein Gefangener kann 
bis zu einundzwanzig 
Kalendertagen in einem 
Jahr aus der Haft be
urlaubt werden . § 11 
Abs. 2 gilt entspre
chend . 

'DER LICHTBLICK' 



(2) Der Urlaub soll in der 
Regel · erst gewährt 
werden, wenn der Ge-
fangene sich minde-
stens sechs Monate im 
Strafvollzug befindet. 

Zum ersten Mal hat dar
aufhin eine Berliner Kam
mer des Landgerichts im 
Sinne des Beschwerdefüh
rers entschieden . In der 
Begründung heißt es u.a.: 

1. Der Antrag ist begrün 
det . 

2. Die Gewährung von Re
gelurlaub steht im Er
me ssen der Haftanstalt . 
Der angefochtene Be
scheid war aufzuheben, 
weil die Haftanstalt 
die Grenzen ihres Er
messens nicht erkannt 
hat . 

3 . Da § 13 StVollzG in 
seinem Absatz 2 (s . o . ) 
nur die Frage regelt, 
ab wann in der Regel 
Urlaub zu gewähren ist, 
kann dieser Absatz 
nicht dazu herangezogen 
werden, um die Frage 
einer generellen Ur
laubsverkürzung zu ent
scheiden. 

4 . Da das Gesetz auch 
sonst keine Bestimmung 
über eine generelle Ur
laubsverkürzung erlas
sen hat, steht der 
Haftanstalt bei der Be
urteilung der Frage, 
wie lange sie Urlaub 
gewähren will, das ge
samte Urlaubsreservoir 
von 21 Tagen zur Ver
fügung. 

5 . Soweit Nr. 10 b AV ZU 

§ 13 StVollzG hier ei
ne Kürzung vornimmt, 
ist diese Vorschrift 
gesetzwidrig und dami~ 
unwirksam, weil eine 
Verwaltungsvorschrift 
zwar ein Gesetz ausfül
len, nicht aber einen 
vom Gesetz gewährten 
Spielraum einengen 
kann . 

APRIL '81 
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6 . Da die Haftanstalt ih
ren Bescheid allein 
mit der rechtsunwirk·· 
sam~n Verwal tungsvor
schrif.t begründet hat, 
war der Bescheid auf
zuheben. 

7. Die Landeskasse Berlin 
trägt die Kosten des 
Verfahrens. 

Beschluß der 47. Straf
vollstreckungskammer beim 
Landgericht Berlin zu AZ: 
547 StVK 435/BOv. 16.1.81 

Freilich hat der Berli
ner Justizsenator die Mög
lichkeit, gegen diesen Be
schluß Rechtsbeschwerde 
einzulegen. Dies wäre nur 
zu wünschen, damit endlich 
auch in Berlin durch ein 
bindendes Urteil des (dem 
Oberlandesgericht in den 
Bundesländern entsprechen
den) Kammergerichts klare 
Verhältnisse bei der Ur
laubsbemessung nach § 13 
geschaffen ~;erden . 

Bisher war die Praxis 
so, daß die Vollzugsbe
hörde (sprich: Anstalts
leitungen) ängstlich be
müht war, einen Präzedenz
fall zu vermeiden, der ein 
obergerichtliches Urteil 
hätte herbeiführen können . 
Sooft die Vollzugsbehörde 
von hartnäckigen Gefange
nen in die Enge getrieben 
worden ist und einsehen 
mußte, daß ein Gefangener, 
der die Voraussetzungen 
für die Gewährung von 21 
Tagen Regelurlaub zwar dem 
Strafvollzugsgesetz nach 
erfüllte, aber nach den 
Ausführungsvorschriften zu 
diesem Gesetz (siehe obige 
Tabelle) nur anteilmäßigen 
Urlaub hätte bekommen 
dürfen, im Ernstfall beim 
Kammergericht sein Recht 
auf unverkürzten Urlaub 
durchgefochten und voraus
sichtlich Recht bekommen 
hätte, hat die Vollzugs
behörde bis jetzt jedesmal 
aie lästigen Antragsteller 

24 

mit "großzügigem" Sonder
urlaub nach Gottesgnaden
manier abgespeist und sie 
damit von einer langr.-lie
rigen, kostspieligen und 
letzten Endes doch irgend
wo ungewissen Klage vor 
dem Kammergericht abge
halten . Kaum ein Gefange
ner, der seinen begehrten 
Urlaub schließlich doch 
bekommt, wenn 
Sonderurlaub, 

auch 
hat 

als 
dann 

· noch ein Interesse, eine 
Entscheidung des Kammer
gerichts herbeizuführen. 
Er hat ja bekommen, was er 
braucht. Sollen die ande
ren sich doch selbst ihr 
Recht erstreiten. 

Umso mehr Anerkennung 
verdient derMitgefangene, 
der sich nicht mit !'groß
zügig" erteiLtem Sonderur
laub abspeisen lassen hat , 
sondern eine gerichtliche 
Entscheidung hez;beigeführt 
hat. 

In anderen Bundeslän
dern, z . B. in Hessen und 
Niedersachsen, haben die 
Justizminister Rechtsbe
schwerde gegen ähnliche 
Beschlüsse von Strafvoll
streckungskammern einge
legt. Sie wurden, wie die 
im folgenden zitierten 
OLG- Urteile zeigen, abge 
wiesen und von ihren Ober
gerichten darüber belehrt, 
daß die von den Länder
justizministern erlasse
nen, bundeseinheitlichen 
' Verwaltungsvorschriften' 
"gesetzwidrig" und somit 
"unwirksam" sind. 

So das OLG Frankfurt/M 
am 5. 2. 79 zuAZ: 3 Ws 7/79: 

§ 13 Abs. 1 u. 2 
StVollzG, W Nr. 2 Abs . 2: 

1. Das Ermessen, das der 
Vollzugsbehörde bei ihrer 
Entscheidung über die Ur
laubsbewilligung einge
räumt ist , erstreckt sich 
nicht darauf, wieviel Ur
laub zu einem bestimmten 
Zeitpunkt noch verfügbar 



ist und mithin gewährt 
r.-;erden kann . 
2 . Die dur ch § 13 Abs. 1 
StVollzG festgelegte 
Höchstdauer des Jahresur
laubs bezeichnet den Rah
men! von dem die Vollzugs
behörde bei Urlaubsent 
scheidungen ausgehen muß. 
Ob sich dieser Rahmen un
ter bes timmten Vorausset 
zungen verengt, ~st keine 
Ermessens-, sondern eine 
Rechtsfrage. 
3. Die Auslegung des § 13 
Abs. 2 StVollzG durch VV 
Nr . 2 Abs . 2 Sa tz 4, wonach 
der Jahresurlaub entspre
chend der "Wartezeit" '-'On 
sechs ·Monaten zu kürzen 
ist, ist mit dem Gesetz 
unvereinbar. § 13 Abs. 2 
StVollzG stellt eine War
tezeit- oder Fälligkeits
regelung, nicht dagegen 
eine Kürzungsvorschrift 
dar. Dementsprechend sind 
bei der Berechnung des 
Jahresurlaubs die ersten 
sechs Monate der Strafver
büßung gleichfalls zu be
rücksichtigen. 

Oder ein Beschluß des OLG 
Celle zu § 13 Abs . 1 u. 2 
StVollzG VV Nr. 2 Abs . 2 
Satz 4 : 

1 . Die Regelung der vv Nr. 
2 Abs. 2 Satz 4 zu § 13 
StVollzG steht nicht im 
Ei~~lang mit dieser Vor
schrift. Sowohl nach Wort
laut als auch nach Zweck 
des § 1 3 Abs. 1 und Abs . 2 
StVollzG ist vom Höchstur
·laub von 21 Tagen im Jahr 
auszugehen unabhängig da
von, ob der Antragsteller 
erst im Laufe des Jahres 
die Voraussetzungen für 
die Ur lqubsgewährung er
füllt. 
2. Der Zweck des§ 13 Abs. 
2 StVollzG, der in der Ge
währung der Möglichkeit 
zur ausreichenden Beurtei
lung des Gefangenen be
steht, gebietet es nicht, 
den Urlaub endgültig .ent
fallen zu lassen, der den 
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ersten sechs Monaten Haft 
zeit entspricht . 
3. Die Vollzugsbehörde muß 
das vom Gesetzgeber einge
räumte Ermessen auf der 
Grundlage der Umstände des 
konkreten Einzelfalls und 
nicht einer generellen 
Verwaltungsanweisung aus
üben. 

Beschluß des Oberlandes
gerichts Celle v. 21 . 3 . 79 
AZ: 3 Ws 42/79 (StVollzG) 

Warten wir ab, ob der 
Berliner Justizsenator 
auch Lust verspürt, sich 
vom Kammergericht eine 
solche Abfuhr zu holen, 
oder ob ihm seine gegen
wärtigen Sorgen mit dem 
Strafvollzug schon rei
chen. 

Denjenigen Strafgefan
genen jedenfalls, die im 
vorigen Jahr trist- und 
formgerecht und im Ein
klang mit den sonstigen 
Voraussetzungen der Regel
urlaubsfähigkeit den im 
Gesetz vorgesehenen Urlaub 
von 21 Tagen beantragt ha
ben, aber nur soviele Ur
laubstage erhalten haben, 
wie es sich aus der Tabel
le nach Nr. lOb der AV z. 
Strafvollzugsgesetz § 13 
herleiten läßt, sei emp
fohlen, den zu wenig er
haltenen Urlaub nunmehr 
rückwirkend zu beantragen. 

Aussichtslos wäre dies 
allerdings für diejenigen, 
die die bisher praktizier
te Urlaubskürzung hinge
nommen und entweder von 
vornherein auf einen ent 
sprechenden Urlaubsantrag 
verzichtet oder einen be
reits gestellten und nach 
dem Beschluß der 47. StVK 
vom 16.1.81 als gerecht
fertigt angesehenen An
trag zurückgezogen haben, 
also etwa diejenigen, die 
sich mit ein paar Tagen 
Sonderurlaub haben abspei
sen lassen. 
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Daß ein Regelurlaub un
ter bestimmten Vorausset 
zungen durchaus auf das 
folgende Jahr übertragen 
werden kann , ist in dem 
nachfolgenden Beschluß des 
OLG Frankfurt vom 19 . 7 . 79 
ZU AZ : 3 Ws 475/79 nach
zulesen ist: · 

§ 13 StVollzG 

1. Der Regelurlaub gemäß 
§ 13 StVollzG kann 
grundsätzlich auf das 
folgende Kalenderjahr 
nicht übertragen wer
den. Dadurch soll e ine 
Anhäufung von Urlaubs
tagen über die Ober
grenze von 21 Tagen 
hinaus vermie de n we r
den . 

2. Dies gilt jedoch dann 
nicht, wenn der Antrag
steller noch während 
des Laufs des Kalender
jahrs seinen Urlaubsan 
trag gestellt hat und 
vor Ablauf dieses Jah 
res vom Anstaltsleiter 
rechtsfehlerhaft ab
schlägig beschieden 
wurde. Die schablonen
hafte Anwendung der VV 
StVollzG (Nr. 2 Abs . 2 
Satz 1 und 2 zu § 13) 
darf nicht dazu führen, 
daß der Antragsteller 
seinen Anspruch auf 
neuen , fehlerfreien Er-
messensgebrauch 
liert. 

ver-

Über weitere Urlaubs
möglichkeiten, die für Ge
fangene bestehen, die zr.-1ar 
für den offenen Vollzug 
geeignet, aber aus voll 
zugsorganisatorischen und 
nicht in ihrer Person lie 
genden Gründen noch im ge
schlossenen Vollzug unter
gebracht sind, wird "der 
liehtblick" in seiner Mai
Ausgabe informieren. 

-elbe-
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Sevgili Okurlar ! 

B 1 Z ! M S A Y F A M I Z 

"!nsan11g1n temeli 
do~ruluktan doßar.~ 

T.K . 

Mart 1981 tarihinden itibaren her ay birlikte olabilecegimizin se
vinciyle sütunlarJ.mJ.ZJ. sizlere aGm19 bulunuyoruz. Bilindigi gibi 
hepimizin birGok ve de(Si9ik sorunlarJ. vard1r. SütunlarJ.mJ.zda gaye
miz,bu sorunlara Gare bulmak degil ,sorunlarJ.mJ.ZJ. hangi yönlerden 
ve nasJ. l daha kolayca giderebilecegimizi · ara§tJ.rJ.p,mümkün oldu~u 
kadar gene bu S?runla~J.mJ.za aGJ.klJ.k kazandJ.rabilmektir . Ve olanak
larJ.mJ.z dahilinde haber toplamaktJ.r. Bundan böyleki qalJ.§malarJ.mJ. 
ZJ.n ana hatlarJ.nJ. haber ve k1sa makaleler te9kil edeCektir.Sütun
larJ.mJ.zda ba9ar1l1 olup,sizlere daha fazla yardJ.mcJ. olabilmemiz i 
Qin,sizlerin yardJ.mlarJ.nJ.za ve desteginize ihtiyaQ hissetmekteyiz. 
Haberlerimiz(!nformation)hapisane iQerisi ve dJ.§arJ.sJ.nda olmak ü
zere iki kesime bölünmektedir. 

Hapisane iqerisini ilgilendiren haberler : Kendi emniyet ve huzu
rumuz bakJ.mJ.ndan hapisane düzeni ile ilgili,bizler iqin qok önem
li olan bazJ. kanun maddelerini aGJ.klamak ve i9,sigorta,hastal1k 
ve bu gibi qe9itli sorunlarJ.mJ.ZJ.n aqJ.klamasJ.nJ. yapmak. 
Hapisane d191 problemlerimiz : Bilinen izin ve Duldung 'un (Tah
liye sonucunda bir mahkumun i9lerini halledebilmesi iGin tan1nan 
süre)haricinde bir GOgumuzca bilinen,fakat henüz bilemedigimiz 
qe9itli istikbal sorunlarJ.mJ.ZJ. te9kil etmektedir ki , bu sorunlar 
yeni ya§aiDJ.IDJ.ZJ.n temel sorunlarJ.dJ.r. Makalelerimizde günlük ya -
9ant1m1Za ve aktüaliteye yer verilecektir . Takdir edeceginiz gi
bi,bahsini ettigimiz konulara .sütunlarJ.mJ.z elverdiBi nisbette yer 
verecegiz. 
SütunlarJ.mJ.z tüm okurlarJ.mJ.ZJ.n mektuplarJ.na,ele§tirilerine daima 
iyiye gitmek iqin gereksinme duymaktadJ.r. Bu nedenle; $iir,FJ.kra 
Bilgi ve Ele§tirilerinizin yan1 SJ.ra SorularJ.nJ.ZJ. bekliyeruz . 

NektuplarJ.nJ.zJ. : Redaktionsgemeinschaft "Der Lichtblick" 
Seidelstr. 39, 1000 BERL!N 27 (Bizim SayfamJ.z) adresine , 
Tegel'deki mahkUm arkada9lar1n ise TA III'de bulunan (Bizim Say
famJ.z ) Posta kutusuna yazmalar1n1 bekliyoruz. 

Sevgilerimizle • • 
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DIE VORLETZTE SEITE 
HINRICH MATTHIESEN 
"Brandspuren" 
C. Bertelsmann Verlag 
München 

Hinrieb Mattbiesen ist 
ein Mensch, der vielleicht 
vergeben, aber gewiß nicht 
vergessen kann. Und der 
durch seinen neuen Roman 
aufruft, uns der Vergan
genheit mit ihren Schat
r:-en zu stellen - obwohl es 
viel bequemer ist wegzu
sehen, wenn uns das Böse 
~n Person wieder gegen
übertritt. 

Randolph Gerken, e~n 

Mann um die Sechzig~ Vet
legerinHamburg, ist ein
sam. Seine Ehe ist ge
scheitert , Beziehungen zu 
Frauen bleiben flüchtig, 
er hat keine Freunde. Die
ser Randolph Gerken begeg
net plötzlich dem Mann 
wieder , der sein Schick
sal vor Jahrzehnten ent
scheidend bestimmt hat, 
der schuld war am Tod se~
ner Geliebten, am Ruin 
seiner Familie und der 
doch einmal sein Freund 
~var 

-jol-

VILMA STURM 
"Barfuß auf Asphalt" 
Ein unordentlicher Le
benslauf 
Verlag Kiepenheuer & 
Wisch Kö ln 

Vilma Sturm, deren Ar
beiten drei Jahrzehnte 
lang regelmäßig in der 
FRANKFURTER ALLGEMEINEN 
ZEITUNG erschienen, er
zählt ihr Leben. Ein Le
bensbericht., der von reli
g~osem und politischem 
Engagement, von menschli
chen Beziehungen ebenso 
~vie von den Freuden des 
Wahrnehmens und Empfin
dens geprägt ist. 

- jol-

HEINZ. G. KONSALIK 
"Wie ein Hauch von Zau
berblüten" 
C. Bertelsmann Verlag 
München 

Er ist der meistgele
sene Schriftsteller 
Deutschlands. Sein jüng
ster Roman, eine kraftvol
le, abenteuerliche Liebes
saga aus dem Südwesten 
Afrikas, erzählt von den 
Konflikten zwischen 
Schwarz und Heiß, aber 
auch von der unbegreifli
chen Schönheit der Land
schaften Namibias. 

Dr. Richard Oppermann, 
ein deutscher Arzt, will 
in Namibia eine rätselhaf
te Augenerkrankung erfor
schen, die zur Erblindung 
führt. SeineHelferin, ei-

. ne ausgebildete Laborantirr 
und medizinisch-techni
sche Assistentin, ist die 
iunge Luba-Magdalena, ein 
Mischling von gazellenhaf
te r Schönheit, die Tochter 
des christianisierten 
Ovambo- Häuptlings Josef 
Petrus Olutoni und einer 
Deutschen, die im Busch 
ums Leben kam. Oppermann 
und Luba verlieben sich 
leidenschaftlich ineinan
der. Aber da ihre Liebe, 
die Liebe zwischen Schwarz 
und Weiß verboten ist, 
verbergen sie ihre Gefühle 
voreinander. Als sie end
lich zueinander finden, 
ist es Luba, die, um den 
Geliebten nicht in Gefahr 
zu bringen, die bittere 
konsequenz zieht: Sie 
kehrt in ihre Heimat, ins 
Ovamboland zurück ... 

-jol-
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PROFESSOR A.D. JONAS 
"Reden ist Gold" 
Schweizer Verlagshaus AG 
Zürich 

Reden ist Gold, und 
nicht, wie der Volksmund 
behauptet, das Schweigen! 

Diese These verficht 
Prof. A. D.Jonas, der Autor 
des vorliegenden Buches . 
Sprache und Sprechen haben 
seelisch-geistige Moti
vierungen, bei Schüchter
nen, bei Aggressiven, bei 
Mutigen und Zaghaften. 
Hier liegt der springende 
Punkt . lver lernt, :~.ußerun
gen der Gesprächspartner 
als Ausdruck von dessen 
Innenleben aufzufassen, 
der findet in Jonas' Buch 
für jede Verbalattacke, 
mit der er konfrontiert 
wird, für jede durch Wor
te entstandene unangeneh
me Situation, in jeder 
fruchtlosen Diskussion den 
Weg aus der Problematik. 

- jol-

FRITZ J. RADDATZ 
"Eros und Tod" 
Literarische Portraits 
Albrecht Knuas Verlag 
Harnburg 

Dieser den Essays des 
Autors zur Literaturtheo
rie, "Revolte und Melan
cholie" folgende Band "Li
terarischer Portraits" 
stellt Persönlichkeit und 
Werk einiger Schriftstel
ler unserer Zeit dar, le
bender und schon dahinge
gangener . Die Auswahl der 
_drei deutschen, vier fran
zösischen, zwei amerikani
sehen und eines polnischen 
ist nicht zufällig getrof
fen. Im Zeichen der beiden 
größten Phänomene mensch
licher Existenz, Eros und 
Tod, werden die zwischen 
ihnen liegenden Verbin
dungslinien sichtbar. 

·- jol-

'DER LICHTBLICK' 



Kudolt Wassermann ~ Hrsg.) 

Menschen vor Gericht 
Psychologi~che, soziologische und sprachliche Probleme 
der gerichtlichen Kommunikation 
Herausgegeben von Rudolf Wassermann mit Beiträgen 
von Manfn:d Ber2cner. Peter Boy, Gerhart Laage. 
Rüdigcr Lautman-n. Elisabeth Müller-Luckmann. Gümer 
Neuland. EI<. Oksaar. Peter-Aiexis Alorecht. Christian 
Pfciffcr und Rudolf Wassermann. 
183 Seiten. kartoniert, DM 19.80 
ISB 3-472-lo014-4 

Zentrales Anliegen des Buche ist die Humanisierung 
des Gerichtsverfahrens. Die Autoren befassen sich aus 
P"Ychologischer. sprachlicher. soziologischer. 
juristbcher und architektoni. eher Sicht mit dieser 
Problematik. 

Aus dem Inhalt: 
Ju'\tiz mit menschlichem Antlitz - Die Humanisierung 
de" Gerichtwerfahrens als Yerfa sungsgebot (Rudolf 
Was~crmann) 
Die forensische Kommunikationssituation - soziolo
gische Probleme (R. Lautmann/ P. Boy) 
Die Psychologie ucr Befragung (Eiisabcth Miillcr
Luckmann) 
Verständigung. Schwierigkeiten als prachliches 
Problem (Eis Oksaar) 
Probleme älterer Menschen vor Gericht (Manfred 
Bergener) 
Gcsprächo;führung mit Jugendlichen. im Gerichts
' erfahren (G. Neuland) 
Jugendliche Ausländer vor Gericht (P.-A. Albrecht/ 

" Chr. Pfciffer) 
J ustizbautcn - Bollwerke der Einschüchterung? 
(G. Laage) 

Zum Herausgeber und zu den Autoren: 
Rudolf Wa-.c;~rmann ist Prä idem de Oberlande -
gerichts Braun-;chwei!! und des Lande ju tizprüfungs
;•mte~ beim . kdersä;hsischen Ministerium der Justiz. 
Prof. Dr. Manfred Bcrgener ist Facharzt für Neurologie 
und P<;ychiatrie <;owie Direktor der Rheinischen 
L!nde.,klinik in Köln. 
Prof. Dr. Dr. Rüdiger Lautmann ist J uri · t und Soziologe. 
Er hat eint~:' Lcr r ~.dhl für Soziologie an der Universität 
Bremen. 
Prof. Dr. Elisabeth Müller-Luckmann ist Inhaberin 
eine~ LehrMuhls für Psychologie an der Technischen 
Univer-.ität Braun chweig. 
Prof. Dr. Eis Ohaar hat einen Lehrstuhl für Allgemeine 
und\ ergleichende Sprachwissenschaft an der Unh-er
sität Hamburg. 
Günter Neuland ist als Psychologieoberrat in der 
Justizvollzugsanstalt Rockenberg tätig. 
Dipi.-Soziologc Pctcr Boy ist a l~ As istent an der 
Universität Bremen mit empirisch-soziologischer 
Forschung befaßt. 

Dipi. -Sozialwirt Dr. jur. Pcu.:r Alcxi~ Alhrl'cht und 
Dr. Christian Pfeiffer sind\,\ is-.cnschaftli<.:hc Assi<,t~n
ten am Institut für die ee<,amten Strafr..:cht'" i.,.,en
'iChaften -Abteilung Kriminologie. Jugendrecht und 
Strafvollzug- an der L!ni,cr'illät München. 
Prof. Dr. Gerhart Laage lehrt an der Cniversität 
Hamburg. 

»Menschen vor Gericht« 
im Spiegel der Kritik: 
>>Nicht ohne Grund hat das griffige Schlagwon vom 
,verbe!>serten Zugang zum Recht' 'iO ra-.che und . tarke 
Verbreitung gefunden. Drückt es doch ein esscmidlc-. 
Anliegen der Menschen aus. da~ Rl!cht. da~ sie "uchen. 
auch (;mächlich finden zu können . Gnd daß neben der 
Unzulänglichkeit der Rechtsordnun!! VM <Illern 
psychologische. soziologische. lingtn-,tische und antlcrc 
Probleme Barrieren aufrichten können. die dem 
einzelnen den Zugang zum Recht er.,chwercn oder 
gar verbauen. ist heute unbestritten. Der vorliegende 
Band geht dieser Problematik nach um.l ;eigt an Hand 
von Beiträgen von Juristen. Psychologen. Soziologen. 
Sprachwissenschaftlern und Psychiatern die inter-
di ziplinäre Komplexität der Erscheinungen und 
Situationen auf, die Menschen den Zugang zu den 
Gerichten erschweren ... 
... Ich glaube. daß jeder, der mit Menschen vor Gericht 
zu tun hat, also vor allem jeder Riclw:r. Staatsanwalt. 
Rechtsanwalt, Notar, Justizbeamtcr. '>ich mit der hier 
gestellten Problematik näher befas..,cn müßte. Dafür 
gibt der vorliegende Sammelband jl!dcnfalb wenvolle 
Anregungen und Denkanstöße.« 
(Dr. Üdo~Jesionek, Präsident der Österreichischen 
Richtervereinigung, Osterreichi ehe Richterzeitung) 

>'> Ein glänzendes, überwiegend brillant gcc;chriebenes 
Plädoyer für die Humanisierung dc., Gerichtsverfahren~. 
ja der Justiz überhaupt. Das Yerfa-.sung:,postulat nach 
mehr Menschlichkeit im Gerichtsverfahren ist von der 
Rechtspflege leider immer noch nich·t einge löst worden. 
Was Wassermann in seinem Pilot-Beitrag ,Justiz mit 
menschlichem Antlitz· oder Müller-Luckmann in 
.P!>ychologie der Befragung' dazu ;u sagen haben. 
sollte zur Pflichtlektüre eine-. .icdcn Ju:.tiz-Praktikers. 
msbe!>ondere aber des bürgt>rnahcn Rcchtsptlegers. 
gehören. Das Buch mit Beiträgen \On Juristen. Ps)cho
logen, Soziologen. Sprach~ issenschaftlcrn. Medizinern 
und Kriminologen ist eine Fundgrubl! sozialer Wahr
heiten und se~ ;uch den Student~n juristischer Beruk 
wärmstens empfohlen. Wer mit .Menschen vor Gericht' 
nichts anfangen kan n. sollte da., Studienfach wechseln 
oder seinen Beruf aufgehen. « 
(Prof. Johannes Behr, Rechtspflegcrblatt) 
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